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Betriebsverfassungsgesetz alte Fassung Fassung ab 28. Juli 2001 
 
§ 1. Er r ichtung von Betr iebsräten 
In Betrieben mit in der Regel mindestens fünf 
ständigen wahlberechtigten Arbeitnehmern, von 
denen drei wählbar sind, werden Betriebsräte 
gewählt. 

§ 1. Er r ichtung von Betr iebsräten 
(1) In Betrieben mit in der Regel mindestens 
fünf ständigen wahlberechtigten Arbeitneh-
mern, von denen drei wählbar sind, werden Be-
triebsräte gewählt. Dies gilt  auch für  ge-
meinsame Betriebe mehrerer Unternehmen. 
 
(2) Ein gemeinsamer Betrieb mehrerer Un-
ternehmen wird vermutet, wenn 
1. zur Verfolgung arbeitstechnischer Zwe-

cke die Betriebsmittel sowie die Arbeit-
nehmer von den Unternehmen gemein-
sam eingesetzt werden oder 

2. die Spaltung eines Unternehmens zur 
Folge hat, dass von einem Betrieb ein o-
der mehrere Betriebsteile einem an der 
Spaltung beteiligten anderen Unterneh-
men zugeordnet werden, ohne dass sich 
dabei die Organisation des betroffenen 
Betriebes wesentlich ändert. 

 
§ 3. Zustimmungsbedür ftige Tar ifver -
träge 
(1) Durch Tarifvertrag können bestimmt wer-
den: 
1. zusätzliche betriebsverfassungsrechtliche 

Vertretungen der Arbeitnehmer bestimmter 
Beschäftigungsarten oder Arbeitsbereiche 
(Arbeitsgruppen), wenn dies nach den Ver-
hältnissen der vom Tarifvertrag erfassten 
Betriebe der zweckmäßigeren Gestaltung der 
Zusammenarbeit des Betriebsrats mit den 
Arbeitnehmern dient; 

2. die Errichtung einer anderen Vertretung der 
Arbeitnehmer für Betriebe, in denen wegen 
ihrer Eigenart der Errichtung von Betriebsrä-
ten besondere Schwierigkeiten entgegenste-
hen; 

3. von § 4 abweichende Regelungen über die 
Zuordnung von Betriebsteilen und Nebenbe-
trieben, soweit dadurch die Bildung von 
Vertretungen der Arbeitnehmer erleichtert 
wird 

§ 3. Abweichende Regelungen 
(1) Durch Tarifvertrag können bestimmt wer-
den: 
1. für Unternehmen mit mehreren Betrie-

ben 
a) die Bildung eines unternehmenseinheitli-

chen Betriebsrats oder 
b) die Zusammenfassung von Betrieben, 

wenn dies die Bildung von Betriebsräten 
er leichtert oder einer sachgerechten 
Wahrnehmung der Interessen der Ar-
beitnehmer dient; 

2. für Unternehmen und K onzerne, soweit 
sie nach produkt- oder projektbezogenen 
Geschäftsbereichen (Sparten) organisiert 
sind und die Leitung der Sparte auch 
Entscheidungen in beteiligungspflichti-
gen Angelegenheiten tr ifft, die Bildung 
von Betriebsräten in den Sparten (Spar-
tenbetriebsräte), wenn dies der  sachge-
rechten Wahrnehmung der Aufgaben 
des Betriebsrats dient; 
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wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Tarifverträge nach Absatz 1 bedürfen inso-
weit der Zustimmung der obersten Arbeitbehör-
de des Landes, bei Tarifverträgen, deren Gel-
tungsbereich mehrere Länder berührt, der Zu-
stimmung des Bundesministers für Arbeit und 
Sozialordnung. Vor der Entscheidung über die 
Zustimmung ist Arbeitgebern und Arbeitneh-
mern, die von dem Tarifvertrag betroffen wer-
den, den an der Entscheidung über die Zustim-
mung interessierten Gewerkschaften und Verei-
nigungen der Arbeitgeber sowie den obersten 
Arbeitsbehörden der Länder, auf deren Bereich 
sich der Tarifvertrag erstreckt, Gelegenheit zur 
schriftlichen Stellungnahme sowie zur Äußerung 
in einer mündlichen und öffentlichen Verhand-
lung zu geben. 
 
(3) Mit dem Inkrafttreten eines Tarifvertrages 
nach Absatz 1 Nr. 2 endet die Amtszeit der Be-
triebsräte, die in dem vom Tarifvertrag erfassten 
Bereich bestehen; eine solche durch Tarifver-
trag errichtete Vertretung der Arbeitnehmer hat 
die Befugnisse und Pflichten eines Betriebsrats.  
 
 
 
  

des Betriebsrats dient; 
3. andere Arbeitnehmervertretungsstruk-

turen, soweit dies insbesondere aufgrund 
der Betriebs-, Unternehmens- oder K on-
zernorganisation oder aufgrund anderer 
Formen der Zusammenarbeit von Un-
ternehmen einer wirksamen und zweck-
mäßigen Interessenvertretung der Ar-
beitnehmer dient; 

4. zusätzliche betriebsver fassungsrechtliche 
Gremien (Arbeitsgemeinschaften), die 
der unternehmensübergreifenden Zu-
sammenarbeit von Arbeitnehmervertre-
tungen dienen; 

5. zusätzliche betriebsver fassungsrechtliche 
Vertretungen der Arbeitnehmer, die die 
Zusammenarbeit zwischen Betriebsrat 
und Arbeitnehmern er leichtern. 

 
(2) Besteht in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1, 
2, 4 oder 5 keine tarifliche Regelung und gilt 
auch kein anderer Tarifvertrag, kann die 
Regelung durch Betriebsvereinbarung 
getroffen werden. 
 
(3) Besteht im Falle des Absatzes 1 Nr. 1 
Buchstabe a keine tarifliche Regelung und 
besteht in dem Unternehmen kein Betriebs-
rat, können die Arbeitnehmer mit Stimmen-
mehrheit die Wahl eines unternehmensein-
heitlichen Betriebsrats beschließen. Die Ab-
stimmung kann von mindestens drei wahlbe-
rechtigten Arbeitnehmern des Unternehmens 
oder einer im Unternehmen vertretenen Ge-
werkschaft veranlasst werden. 
 
(4) Sofern der Tarifvertrag oder die Betriebs-
vereinbarung nichts anderes bestimmt, sind 
Regelungen nach Absatz 1 Nr. 1 bis 3 erst-
mals bei der nächsten regelmäßigen Betriebs-
ratswahl anzuwenden, es sei denn, es besteht 
kein Betriebsrat oder es ist aus anderen 
Gründen eine Neuwahl des Betriebsrats er-
forder lich. Sieht der Tarifvertrag oder die 
Betriebsvereinbarung einen anderen Wahl-
zeitpunkt vor, endet die Amtszeit bestehender  
Betriebsräte, die durch die Regelungen nach 
Absatz 1 Nr. 1 bis 3 entfallen, mit Bekannt-
gabe des Wahlergebnisses. 
 
(5) Die aufgrund eines Tarifvertrages oder  
einer Betriebsvereinbarung nach Absatz 1 
Nr. 1 bis 3 gebildeten betriebsver fassungs-
rechtlichen Organisationseinheiten gelten als 
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Betriebe im Sinne dieses Gesetzes. Auf die in 
ihnen gebildeten Arbeitnehmervertretungen 
finden die Vorschriften über  die Rechte und 
Pflichten des Betriebsrats und die Rechtsstel-
lung seiner M itglieder Anwendung. 

 
§ 4. Nebenbetr iebe und Betr iebsteile 
Betriebsteile gelten als selbständige Betriebe, 
wenn sie die Voraussetzungen des § 1 erfüllen 
und 

1. räumlich weit vom Hauptbetrieb entfernt 
oder 
2. durch Aufgabenbereich und Organisation 

eigenständig sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soweit Nebenbetriebe die Voraussetzungen des 
§1 nicht erfüllen, sind sie dem Hauptbetrieb zu-
zuordnen. 

§ 4. Betr iebsteile, K leinstbetr iebe 
(1) Betriebsteile gelten als selbständige Betriebe, 
wenn sie die Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 
Satz 1 erfüllen und 

1. räumlich weit vom Hauptbetrieb entfernt 
oder 

2. durch Aufgabenbereich und Organisation 
eigenständig sind. 

Die Arbeitnehmer eines Betriebsteils, in dem 
kein eigener  Betriebsrat besteht, können mit 
Stimmenmehrheit beschließen, an der  Wahl 
des Betriebsrats im Hauptbetrieb teilzuneh-
men; § 3 Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend. Die 
Abstimmung kann auch vom Betriebsrat des 
Hauptbetriebes veranlasst werden. Der Be-
schluss ist dem Betriebsrat des Hauptbetriebs 
spätestens zehn Wochen vor Ablauf seiner  
Amtszeit mitzuteilen. Für den Widerruf des 
Beschlusses gelten die Sätze 2 und 4 entspre-
chend. 
 
(2) Betriebe, die die Voraussetzungen des § 1 
Abs. 1 Satz 1 nicht er füllen, sind dem Haupt-
betrieb zuzuordnen. 

 
 

§ 5. Arbeitnehmer  
(1) Arbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes sind 
Arbeiter und Angestellte einschließlich der zu 
ihrer Berufsausbildung Beschäftigten. 
 
 
 
 
 
 
 
(2) – (4) unverändert 

 

§ 5. Arbeitnehmer  

(1) Arbeitnehmer (Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer) im Sinne dieses Gesetzes sind 
Arbeiter und Angestellte einschließlich der zu 
ihrer Berufsausbildung Beschäftigten, unab-
hängig davon, ob sie im Betrieb, im Außen-
dienst oder mit Telearbeit beschäftigt wer-
den. Als Arbeitnehmer gelten auch die in 
Heimarbeit Beschäftigten, die in der Haupt-
sache für den Betrieb arbeiten. 

 
(2) – (4) unverändert 
 

§ 6. Arbeiter  und Angestellte 
 

§ 6. Arbeiter  und Angestellte 
aufgehoben 
 

§ 7. Wahlberechtigung.  

Wahlberechtigt sind alle Arbeitnehmer, die das 
18. Lebensjahr vollendet haben 

§ 7. Wahlberechtigung.  

Wahlberechtigt sind alle Arbeitnehmer des Be-
tr iebs, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. 
Werden Arbeitnehmer eines anderen 
Arbeitgebers zur Arbeitsleistung über lassen, 
so sind diese wahlberechtigt, wenn sie länger  
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M onate im Betrieb eingesetzt werden. 
 

§ 9. Zahl der  Betr iebsratsmitglieder  
Der Betriebsrat besteht in Betrieben mit in der 
Regel  
5 bis 20 wahlberechtigten Arbeitnehmern aus 
einer Person, 
21 bis 50 wahlberechtigten Arbeitnehmern aus 3 
Mitgliedern, 
51 wahlberechtigten Arbeitnehmern bis 150 Ar-
beitnehmern aus 5 Mitgliedern,  
151 bis 300 Arbeitnehmern aus 7 Mitgliedern,  
301 bis 600 Arbeitnehmern aus 9 Mitgliedern, 
601 bis 1000 Arbeitnehmern aus 11 Mitgliedern,  
1001 bis 2000 Arbeitnehmern aus 15 Mitglie-
dern, 
2001 bis 3000 Arbeitnehmern aus 19 Mitglie-
dern, 
3001 bis 4000 Arbeitnehmern aus 23 Mitglie-
dern,  
4001 bis 5000 Arbeitnehmern aus 27 Mitglie-
dern,  
5001 bis 7000 Arbeitnehmern aus 29 Mitglie-
dern  
7001 bis 9000 Arbeitnehmern aus 31 Mitglie-
dern.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Betrieben mit mehr als 9000 Arbeitnehmern 
erhöht sich die Zahl der Mitglieder des Betriebs-
rats für je angefangene weitere 3000 Arbeitneh-
mer um 2 Mitglieder.  

§ 9. Zahl der  Betr iebsratsmitglieder  
Der Betriebsrat besteht in Betrieben mit in der 
Regel  
5 bis 20 wahlberechtigten Arbeitnehmern aus 
einer Person , 
21 bis 50 wahlberechtigten Arbeitnehmern aus 3 
Mitgliedern, 
51 wahlberechtigten Arbeitnehmern bis 100 Ar-
beitnehmern aus 5 Mitgliedern, 
101 bis 200 Arbeitnehmern aus 7 Mitgliedern,  
201 bis 400 Arbeitnehmern aus 9 Mitgliedern,  
401 bis 700 Arbeitnehmern aus 11 Mitgliedern, 
701 bis 1000 Arbeitnehmern aus 13 M itglie-
dern, 
1001 bis 1500 Arbeitnehmern aus 15 M itglie-
dern,  
1501 bis 2000 Arbeitnehmern aus 17 M itglie-
dern,  
2001 bis 2500 Arbeitnehmern aus 19 M itglie-
dern,  
2501 bis 3000 Arbeitnehmern aus 21 M itglie-
dern,  
3001 bis 3500 Arbeitnehmern aus 23 M itglie-
dern, 
3501 bis 4000 Arbeitnehmern aus 25 M itglie-
dern, 
4001 bis 4500 Arbeitnehmern aus 27 M itglie-
dern, 
4501 bis 5000 Arbeitnehmern aus 29 M itglie-
dern, 
5001 bis 6000 Arbeitnehmern aus 31 M itglie-
dern,  
6001 bis 7000 Arbeitnehmern aus 33 M itglie-
dern, 
7001 bis 9000 Arbeitnehmern aus 35 M itglie-
dern. 
In Betrieben mit mehr als 9000 Arbeitnehmern 
erhöht sich die Zahl der Mitglieder des Betriebs-
rats für je angefangene weitere 3000 Arbeitneh-
mer um 2 Mitglieder. 
 

§ 10. Ver tretung der  M inder heitsgr up-
pen 
 

§ 10. Ver tretung der  M inder heitsgr up-
pen 
aufgehoben 
 

§ 12. Abweichende Ver teilung der  Be-
tr iebsratssitze 
 

§ 12. Abweichende Ver teilung der  Be-
tr iebsratssitze 
aufgehoben 
 

§ 14. Wahlvorschr iften 
(1) Der Betriebsrat wird in geheimer und unmit-

§ 14. Wahlvorschr iften 
(1) Der Betriebsrat wird in geheimer und unmit-
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telbarer Wahl gewählt. 
 
(2) Besteht der Betriebsrat aus mehr als einer 
Person, so wählen die Arbeiter und Angestellten 
ihre Vertreter in getrennten Wahlgängen, es sei 
denn, dass die wahlberechtigten Angehörigen 
beider Gruppen vor der Neuwahl in getrennten, 
geheimen Abstimmungen die gemeinsame Wahl 
beschließen. 
 
(3) Die Wahl erfolgt nach den Grundsätzen der 
Verhältniswahl; wird nur ein Wahlvorschlag 
eingereicht, so erfolgt die Wahl nach den 
Grundsätzen der Mehrheitswahl. 
 
(4) In Betrieben, deren Betriebsrat aus einer Per-
son besteht, wird dieser mit einfacher Stim-
menmehrheit gewählt; das gleiche gilt für Grup-
pen, denen nur ein Vertreter im Betriebsrat zu-
steht. In den Fällen des Satzes 1 ist in einem ge-
trennten Wahlgang ein Ersatzmitglied zu wäh-
len. 
 
 
 
 
(5) Zur Wahl des Betriebsrats können die wahl-
berechtigten Arbeitnehmer und die im Betrieb 
vertretenen Gewerkschaften Wahlvorschläge 
machen. 
 
(6) Jeder Wahlvorschlag der Arbeitnehmer muss 
von mindestens einem Zwanzigstel der wahlbe-
rechtigten Gruppenangehörigen, jedoch von 
mindestens drei wahlberechtigten Gruppenan-
gehörigen unterzeichnet sein; in Betrieben mit in 
der Regel bis zu zwanzig wahlberechtigten 
Gruppenangehörigen genügt die Unterzeich-
nung durch zwei wahlberechtigte Gruppenange-
hörige. In jedem Fall genügt die Unterzeichnung 
durch fünfzig wahlberechtigte Gruppenangehö-
rige. 
 
(7) Ist nach Absatz 2 gemeinsame Wahl be-
schlossen worden, so muss jeder Wahlvorschlag 
von mindestens einem Zwanzigstel der wahlbe-
rechtigten Arbeitnehmer unterzeichnet sein; Ab-
satz 6 Satz 1 erster Halbsatz und Satz 2 gilt ent-
sprechend. 
 
(8) Jeder Wahlvorschlag einer Gewerkschaft 
muss von zwei Beauftragten unterzeichnet sein. 
 

telbarer Wahl gewählt. 
 
(2) Die Wahl er folgt nach den Grundsätzen 
der Verhältniswahl. Sie erfolgt nach den 
Grundsätzen der M ehrheitswahl, wenn nur  
ein Wahlvorschlag eingereicht wird oder  
wenn der Betriebsrat im vereinfachten Wahl-
ver fahren nach §14a zu wählen ist. 
 
 
(3) Zur Wahl des Betriebsrats können die 
wahlberechtigten Arbeitnehmer und die im 
Betrieb vertretenen Gewerkschaften Wahl-
vorschläge machen. 
 
(4) Jeder Wahlvorschlag der Arbeitnehmer 
muss von mindestens einem Zwanzigstel der  
wahlberechtigten Arbeitnehmer, mindestens 
jedoch von drei Wahlberechtigten unter-
zeichnet sein; in Betrieben mit in der Regel 
bis zu zwanzig wahlberechtigten Arbeitneh-
mern genügt die Unterzeichnung durch zwei 
Wahlberechtigte. In jedem Fall genügt die 
Unterzeichnung durch fünfzig wahlberechtig-
te Arbeitnehmer. 
 
(5) Jeder Wahlvorschlag einer Gewerkschaft 
muss von zwei Beauftragten unterzeichnet 
sein. 

 

bislang keine Regelung vorhanden § 14a. Vereinfachtes Wahlver fahren 
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für  K leinbetr iebe 
(1) In Betrieben mit in der Regel fünf bis 
fünfzig wahlberechtigten Arbeitnehmern 
wird der Betriebsrat in einem zweistufigen 
Verfahren gewählt. Auf einer  ersten Wahl-
versammlung wird der Wahlvorstand nach § 
17a Nr. 3 gewählt. Auf einer zweiten Wahl-
versammlung wird der  Betriebsrat in gehei-
mer und unmittelbarer  Wahl gewählt. Diese 
Wahlversammlung findet eine Woche nach 
der Wahlversammlung zur Wahl des Wahl-
vorstandes statt. 
 
(2) Wahlvorschläge können bis zum Ende der  
Wahlversammlung zur Wahl des Wahlvor-
standes nach § 17a Nr. 3 gemacht werden; für  
Wahlvorschläge der Arbeitnehmer gilt § 14 
Abs. 4 mit der M aßgabe, dass für Wahlvor-
schläge, die erst auf dieser Wahlversammlung 
gemacht werden, keine Schriftform erforder-
lich ist. 
 
(3) Ist der Wahlvorstand in Betrieben mit in 
der Regel fünf bis fünfzig wahlberechtigten 
Arbeitnehmern nach § 17a Nr. 1 in Verbin-
dung mit § 16 vom Betriebsrat, Gesamtbe-
tr iebsrat oder K onzernbetriebsrat oder  nach 
§ 17a Nr. 4 vom Arbeitsgericht bestellt, wird 
der Betriebsrat abweichend von Absatz 1 
Sätze 1 und 2 auf nur einer Wahlversamm-
lung in geheimer und unmittelbarer Wahl 
gewählt. Wahlvorschläge können bis eine 
Woche vor der Wahlversammlung zur Wahl 
des Betriebsrats gemacht werden; § 14 Abs. 4 
gilt unverändert. 
 
(4) Wahlberechtigten Arbeitnehmern, die an 
der Wahlversammlung zur Wahl des Be-
tr iebsrats nicht teilnehmen können, ist Gele-
genheit zur schrift lichen Stimmabgabe zu ge-
ben. 
 
(5) In Betrieben mit in der Regel 51 bis 100 
wahlberechtigten Arbeitnehmern können der  
Wahlvorstand und der Arbeitgeber die An-
wendung des vereinfachten Wahlver fahrens 
vereinbaren. 

 
§ 15. Zusammensetzung nach Beschäf-
tigungsar ten und Geschlechter n 
(1) Der Betriebsrat soll sich möglichst aus Ar-
beitnehmern der einzelnen Betriebsabteilungen 
und der unselbständigen Nebenbetriebe zusam-
mensetzen. Dabei sollen möglichst auch Vertre-

§ 15. Zusammensetzung nach Beschäf-
tigungsar ten und Geschlechter n 
(1) Der Betriebsrat soll sich möglichst aus Ar-
beitnehmern der einzelnen Organisationsberei-
che und der verschiedenen Beschäftigungsar-
ten der im Betrieb tätigen Arbeitnehmer zu-
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ter der verschiedenen Beschäftigungsarten der 
im, Betrieb tätigen Arbeitnehmer berücksichtigt 
werden. 
 
(2) Die Geschlechter sollen entsprechend ihrem 
zahlenmäßigen Verhältnis vertreten sein. 

 

sammensetzen. 
 
 
 
(2) Das Geschlecht, das in der Belegschaft in 
der M inderheit ist, muss mindestens entspre-
chend seinem zahlenmäßigen Verhältnis im 
Betriebsrat vertreten sein, wenn dieser aus 
mindestens drei M itgliedern besteht. 

 
§ 16. Bestellung des Wahlvorstands 
(1) Spätestens zehn Wochen vor Ablauf seiner 
Amtszeit bestellt der Betriebsrat einen aus drei 
Wahlberechtigten bestehenden Wahlvorstand 
und einen von ihnen als Vorsitzenden. Der Be-
triebsrat kann die Zahl der Wahlvorstandsmit-
glieder erhöhen, wenn dies zur ordnungsgemä-
ßen Durchführung der Wahl erforderlich ist. Der 
Wahlvorstand muss in jedem Fall aus einer un-
geraden Zahl von Mitgliedern bestehen. Für je-
des Mitglied des Wahlvorstands kann für den 
Fall seiner Verhinderung ein Ersatzmitglied be-
stellt werden. In Betrieben mit Arbeitern und 
Angestellten müssen im Wahlvorstand beide 
Gruppen vertreten sein. In Betrieben mit weib-
lich und männlichen Arbeitnehmern sollen dem 
Wahlvorstand Frauen und Männer angehören. 
Jede im Betrieb vertretene Gewerkschaft kann 
zusätzlich einen dem Betrieb angehörenden Be-
auftragten als nicht stimmberechtigtes Mitglied 
in den Wahlvorstand entsenden, sofern ihr nicht 
ein stimmberechtigtes Wahlvorstandsmitglied 
angehört. 
 
(2) ...  

§ 16. Bestellung des Wahlvorstands 
(1) Spätestens zehn Wochen vor Ablauf seiner 
Amtszeit bestellt der Betriebsrat einen aus drei 
Wahlberechtigten bestehenden Wahlvorstand 
und einen von ihnen als Vorsitzenden. Der Be-
triebsrat kann die Zahl der Wahlvorstandsmit-
glieder erhöhen, wenn dies zur ordnungsgemä-
ßen Durchführung der Wahl erforderlich ist. Der 
Wahlvorstand muss in jedem Fall aus einer un-
geraden Zahl von Mitgliedern bestehen. Für je-
des Mitglied des Wahlvorstands kann für den 
Fall seiner Verhinderung ein Ersatzmitglied be-
stellt werden. In Betrieben mit weiblichen und 
männlichen Arbeitnehmern sollen dem Wahl-
vorstand Frauen und Männer angehören. Jede im 
Betrieb vertretene Gewerkschaft kann zusätzlich 
einen dem Betrieb angehörenden Beauftragten 
als nicht stimmberechtigtes Mitglied in den 
Wahlvorstand entsenden, sofern ihr nicht ein 
stimmberechtigtes Wahlvorstandsmitglied ange-
hört. 
 
 
 
(2) ...  
 
(3) Besteht acht Wochen vor Ablauf der  
Amtszeit des Betriebsrats kein Wahlvorstand, 
kann auch der Gesamtbetriebsrat oder, falls 
ein solcher nicht besteht, der  K onzernbe-
tr iebsrat den Wahlvorstand bestellen. Absatz 
1 gilt entsprechend. 
 

§ 17. Wahl des Wahlvorstands 
 
(1) Besteht in einem Betrieb, der die Vorausset-
zungen des § 1 erfüllt kein Betriebsrat, so wird 
in einer Betriebsversammlung von der Mehrheit 
der anwesenden Arbeitnehmer ein Wahlvorstand 
gewählt. § 16 Abs.1 gilt entsprechend. 
 
 
 
 

§ 17. Bestellung des Wahlvorstands in 
Betr ieben ohne Betr iebsrat 
(1) Besteht in einem Betrieb, der die Voraus-
setzungen des § 1 Abs. 1 Satz 1 erfüllt, kein 
Betriebsrat, so bestellt der Gesamtbetriebsrat 
oder, falls ein solcher nicht besteht, der K on-
zernbetriebsrat einen Wahlvorstand. § 16 
Abs. 1 gilt entsprechend. 
 
(2) Besteht weder ein Gesamtbetriebsrat noch 
ein K onzernbetriebsrat, so wird in einer Be-
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(2) Zu dieser Betriebsversammlung können drei 
wahlberechtigte Arbeitnehmer des Betriebs oder 
eine im Betrieb vertretenen Gewerkschaft einla-
den und Vorschläge für die Zusammensetzung 
des Wahlvorstands machen. 
 
(3) Findet trotz Einladung keine Betriebsver-
sammlung statt oder wählt die Betriebsver-
sammlung keinen Wahlvorstand, so bestellt ihn 
das Arbeitsgericht auf Antrag von mindestens 
drei wahlberechtigten Arbeitnehmern oder einer 
im Betrieb vertretenen Gewerkschaft. § 16 Abs. 
2 gilt entsprechend. 

tr iebsversammlung von der  M ehrheit der  
anwesenden Arbeitnehmer ein Wahlvorstand 
gewählt; § 16 Abs. 1 gilt entsprechend. Glei-
ches gilt, wenn der Gesamtbetriebsrat oder  
K onzernbetriebsrat die Bestellung des Wahl-
vorstands nach Absatz 1 unterlässt. 
 
(3) Zu dieser Betriebsversammlung können drei 
wahlberechtigte Arbeitnehmer des Betriebs oder 
eine im Betrieb vertretenen Gewerkschaft einla-
den und Vorschläge für die Zusammensetzung 
des Wahlvorstands machen. 
 
(4) Findet trotz Einladung keine Betriebsver-
sammlung statt oder wählt die Betriebsver-
sammlung keinen Wahlvorstand, so bestellt ihn 
das Arbeitsgericht auf Antrag von mindestens 
drei wahlberechtigten Arbeitnehmern oder einer 
im Betrieb vertretenen Gewerkschaft. § 16 Abs. 
2 gilt entsprechend. 

 
bislang keine Regelung vorhanden § 17a. Bestellung des Wahlvorstands 

im vereinfachten Wahlver fahren 
Im Falle des § 14a finden die §§ 16 und 17 mit 
folgender M aßgabe Anwendung: 
1. Die Frist des § 16 Abs. 1 Satz 1 wird auf 

vier  Wochen und die des § 16 Abs. 2 Satz 
1 auf drei Wochen verkürzt. 

2. § 16 Abs. 1 Satz 2 und 3 findet keine 
Anwendung. 

3. In den Fällen des § 17 Abs. 2 wird der 
Wahlvorstand in der Wahlversammlung 
von der  M ehrheit der  anwesenden Ar-
beitnehmer gewählt. Für die Einladung 
zu der Wahlversammlung gilt § 17 Abs. 
3 entsprechend. 

4. § 17 Abs. 4 gilt entsprechend, wenn trotz 
Einladung keine Wahlversammlung 
stattfindet oder auf der Wahlversamm-
lung kein Wahlvorstand gewählt wird. 

 
§ 18. Vorbereitung und Durchführ ung 
der  Wahl 
(1) Der Wahlvorstand hat die Wahl unverzüglich 
einzuleiten, sie durchzuführen und das Wahler-
gebnis festzustellen. Kommt der Wahlvorstand 
dieser Verpflichtung nicht nach, so ersetzt ihn 
das Arbeitsgericht auf Antrag von mindestens 
drei wahlberechtigten Arbeitnehmern oder einer 
im Betrieb vertretenen Gewerkschaft. §16 Abs. 
2 gilt entsprechend. 

 
(2) Ist zweifelhaft, ob ein Nebenbetrieb oder ein 

§ 18. Vorbereitung und Durchführ ung 
der  Wahl 
(1) Der Wahlvorstand hat die Wahl unverzüglich 
einzuleiten, sie durchzuführen und das Wahler-
gebnis festzustellen. Kommt der Wahlvorstand 
dieser Verpflichtung nicht nach, so ersetzt ihn 
das Arbeitsgericht auf Antrag des Betriebsrats, 
von mindestens drei wahlberechtigten Arbeit-
nehmern oder einer im Betrieb vertretenen Ge-
werkschaft. §16 Abs. 2 gilt entsprechend. 
 
(2) Ist zweifelhaft, ob eine betriebsratsfähige 
Organisationseinheit vor liegt



Betriebsverfassungsgesetz alte Fassung Fassung ab 28. Juli 2001 
 

 9

Betriebsteil selbständig oder dem Hauptbetrieb 
zuzuordnen ist, so können der Arbeitgeber, jeder 
beteiligte Betriebsrat, jeder beteiligte Wahlvor-
stand oder eine im Betrieb vertretene Gewerk-
schaft vor der Wahl eine Entscheidung des Ar-
beitsgerichts beantragen. 
 
(3) ...  
 

Organisationseinheit vor liegt, so können der 
Arbeitgeber, jeder beteiligte Betriebsrat, jeder 
beteiligte Wahlvorstand oder eine im Betrieb 
vertretene Gewerkschaft eine Entscheidung des 
Arbeitsgerichts beantragen. 
 
 
(3) ...  

bislang keine Regelung vorhanden § 21a. Übergangsmandat 
 
(1) Wird ein Betrieb gespalten, so bleibt des-
sen Betriebsrat im Amt und führt die Ge-
schäfte für die ihm bislang zugeordneten Be-
tr iebsteile weiter, soweit sie die Vorausset-
zungen des § 1 Abs. 1 Satz 1 er füllen und 
nicht in einen Betrieb eingegliedert werden, 
in dem ein Betriebsrat besteht (Übergangs-
mandat). Der Betriebsrat hat insbesondere 
unverzüglich Wahlvorstände zu bestellen. 
Das Übergangsmandat endet, sobald in den 
Betriebsteilen ein neuer Betriebsrat gewählt 
und das Wahlergebnis bekanntgegeben ist, 
spätestens jedoch sechs M onate nach Wirk-
samwerden der Spaltung. Durch Tarifvertrag 
oder Betriebsvereinbarung kann das Über-
gangsmandat um weitere sechs M onate ver-
längert werden. 
(2) Werden Betriebe oder Betriebsteile zu ei-
nem Betrieb zusammengefasst, so nimmt der  
Betriebsrat des nach der Zahl der wahlbe-
rechtigten Arbeitnehmer größten Betriebs 
oder Betriebsteils das Übergangsmandat 
wahr. Absatz 1 gilt entsprechend. 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch, wenn die 
Spaltung oder Zusammenlegung von Betrie-
ben und Betriebsteilen im Zusammenhang 
mit einer Betriebsveräußerung oder einer  
Umwandlung nach dem Umwandlungsgesetz 
er folgt. 
 

bislang keine Regelung vorhanden § 21b. Restmandat 
Geht ein Betrieb durch Stilllegung, Spaltung 
oder Zusammenlegung unter, so bleibt dessen 
Betriebsrat so lange im Amt, wie dies zur  
Wahrnehmung der damit im Zusammenhang 
stehenden M itwirkungs- und M itbestim-
mungsrechte erforder lich ist.  
 

§ 24. Er löschen der  M itgliedschaft 
(1) Die Mitgliedschaft im Betriebsrat erlischt 
durch 
1. Ablauf der Amtszeit, 

§ 24. Er löschen der  M itgliedschaft 
Die Mitgliedschaft im Betriebsrat erlischt durch 
1. Ablauf der Amtszeit, 
2. Niederlegung des Betriebsratsamtes, 
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2. Niederlegung des Betriebsratsamtes, 
3. Beendigung des Arbeitsverhältnisses, 
4. Verlust der Wählbarkeit, 
5. Ausschluß aus dem Betriebsrat oder Auflö-
sung des Betriebsrats auf Grund einer gerichtli-
chen Entscheidung,  
6. gerichtliche Entscheidung über die Feststel-
lung der Nichtwählbarkeit nach Ablauf der in § 
19 Abs. 2 bezeichneten Frist, es sei denn, der 
Mangel liegt nicht mehr vor. 
 
(2) Bei einem Wechsel der Gruppenzugehörig-
keit bleibt das Betriebsratsmitglied Vertreter der 
Gruppe, für die es gewählt ist. Dies gilt auch für 
Ersatzmitglieder.  
 

3. Beendigung des Arbeitsverhältnisses, 
4. Verlust der Wählbarkeit, 
5. Ausschluß aus dem Betriebsrat oder Auflö-
sung des Betriebsrats auf Grund einer gerichtli-
chen Entscheidung,  
6. gerichtliche Entscheidung über die Feststel-
lung der Nichtwählbarkeit nach Ablauf der in § 
19 Abs. 2 bezeichneten Frist, es sei denn, der 
Mangel liegt nicht mehr vor. 

§ 25. Ersatzmitglieder  
(1) Scheidet ein Mitglied des Betriebsrates aus, 
so rückt ein Ersatzmitglied nach. Dies gilt ent-
sprechend für die Stellvertretung eines zeitwei-
lig verhinderten Mitglieds des Betriebsrats.  
 
(2) Die Ersatzmitglieder werden der Reihe nach 
aus den nichtgewählten Arbeitnehmern derjeni-
gen Vorschlagslisten entnommen, denen die zu 
ersetzenden Mitglieder angehören. Ist eine Vor-
schlagsliste erschöpft, so ist das Ersatzmitglied 
derjenigen Vorschlagsliste zu entnehmen, auf 
die nach den Grundsätzen der Verhältniswahl 
der nächste Sitz entfallen würde. Ist das ausge-
schiedene oder verhinderte Mitglied nach den 
Grundsätzen der Mehrheitswahl gewählt, so be-
stimmt sich die Reihenfolge der Ersatzmitglie-
der unter Berücksichtigung der §§ 10 und 12 
nach der Höhe der erreichten Stimmzahlen.  
 

 
(3) In den Fällen des § 14 Abs. 4 findet Absatz 1 
mit der Maßgabe Anwendung, dass das gewähl-
te Ersatzmitglied nachrückt oder die Stellvertre-
tung übernimmt.  
 

§ 25. Ersatzmitglieder  
(1) Scheidet ein Mitglied des Betriebsrates aus, 
so rückt ein Ersatzmitglied nach. Dies gilt ent-
sprechend für die Stellvertretung eines zeitwei-
lig verhinderten Mitglieds des Betriebsrats.  
 
(2) Die Ersatzmitglieder werden unter Berück-
sichtigung des § 15 Abs. 2 der Reihe nach aus 
den nichtgewählten Arbeitnehmern derjenigen 
Vorschlagslisten entnommen, denen die zu er-
setzenden Mitglieder angehören. Ist eine Vor-
schlagsliste erschöpft, so ist das Ersatzmitglied 
derjenigen Vorschlagsliste zu entnehmen, auf 
die nach den Grundsätzen der Verhältniswahl 
der nächste Sitz entfallen würde. Ist das ausge-
schiedene oder verhinderte Mitglied nach den 
Grundsätzen der Mehrheitswahl gewählt, so be-
stimmt sich die Reihenfolge der Ersatzmitglie-
der unter Berücksichtigung des § 15 Abs. 2 nach 
der Höhe der erreichten Stimmzahlen 

§ 26. Vorsitzender  
(1) Der Betriebsrat wählt aus seiner Mitte den 
Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. Besteht 
der Betriebsrat aus Vertretern beider Gruppen, 
so sollen der Vorsitzende und sein Stellvertreter 
nicht derselben Gruppe angehören.  
 
(2) Gehört jeder Gruppe im Betriebsrat mindes-
tens ein Drittel der Mitglieder an, so schlägt je-
de Gruppe aus ihrer Mitte je ein Mitglied für 
den Vorsitz vor. Der Betriebsrat wählt aus den 
beiden Vorgeschlagenen den Vorsitzenden des 
Betriebsrats und dessen Stellvertreter.  

§ 26. Vorsitzender  
(1) Der Betriebsrat wählt aus seiner Mitte den 
Vorsitzenden und dessen Stellvertreter.  
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Betriebsrats und dessen Stellvertreter.  
 
(3) Der Vorsitzende des Betriebsrats oder im 
Fall seiner Verhinderung sein Stellvertreter ver-
tritt den Betriebsrat im Rahmen der von ihm ge-
fassten Beschlüsse. Zur Entgegennahme von Er-
klärungen, die dem Betriebsrat gegenüber ab-
zugeben sind, ist der Vorsitzende des Betriebs-
rats oder im Fall seiner Verhinderung sein Stell-
vertreter berechtigt.  

 
 
(2) Der Vorsitzende des Betriebsrats oder im 
Fall seiner Verhinderung sein Stellvertreter ver-
tritt den Betriebsrat im Rahmen der von ihm ge-
fassten Beschlüsse. Zur Entgegennahme von Er-
klärungen, die dem Betriebsrat gegenüber ab-
zugeben sind, ist der Vorsitzende des Betriebs-
rats oder im Fall seiner Verhinderung sein Stell-
vertreter berechtigt.  
 

§ 27. Betr iebsausschuß  
(1) Hat ein Betriebsrat neun oder mehr Mitglie-
der, so bildet er einen Betriebsausschuß. Der 
Betriebsausschuß besteht aus dem Vorsitzenden 
des Betriebsrats, dessen Stellvertreter und bei 
Betriebsräten mit  
9 bis 15 Mitgliedern aus 3 weiteren Ausschuß-
mitgliedern, 
19 bis 23 Mitgliedern aus 5 weiteren Aus-
schußmitgliedern, 
27 bis 35 Mitgliedern aus 7 weiteren Aus-
schußmitgliedern, 
37 oder mehr Mitgliedern aus 9 weiteren Aus-
schußmitgliedern. 
Die weiteren Ausschußmitglieder werden vom 
Betriebsrat aus seiner Mitte in geheimer Wahl 
und nach den Grundsätzen der Verhältniswahl 
gewählt. Wird nur ein Wahlvorschlag gemacht, 
so erfolgt die Wahl nach den Grundsätzen der 
Mehrheitswahl. Sind die weiteren Ausschuß-
mitglieder nach den Grundsätzen der Verhält-
niswahl gewählt, so erfolgt die Abberufung 
durch Beschluß des Betriebsrats, der in gehei-
mer Abstimmung gefasst wurde und einer 
Mehrheit von drei Vierteln der Stimmen der 
Mitglieder des Betriebsrats bedarf.  
 
(2) Der Betriebsausschuß muß aus Angehörigen 
der im Betriebsrat vertretenen Gruppen entspre-
chend dem Verhältnis ihrer Vertretung im Be-
triebsrat bestehen. Die Gruppen müssen mindes-
tens durch ein Mitglied vertreten sein. Ist der 
Betriebsrat nach § 14 Abs. 2 in getrennten 
Wahlgängen gewählt worden und gehören jeder 
Gruppe mehr als ein Zehntel der Mitglieder des 
Betriebsrats, jedoch mindestens drei Mitglieder 
an, so wählt jede Gruppe ihre Vertreter für den 
Betriebsausschuß; dies gilt auch, wenn der Be-
triebsrat nach § 14 Abs. 2 in gemeinsamer Wahl 
gewählt worden ist und jeder Gruppe im Be-
triebsrat mindestens ein Drittel der Mitglieder 
angehört. Für die Wahl der Gruppenvertreter 
gilt Absatz 1 Satz 3 und 4 entsprechend; ist von 

§ 27. Betr iebsausschuß 
(1) Hat ein Betriebsrat neun oder mehr Mitglie-
der, so bildet er einen Betriebsausschuß. Der 
Betriebsausschuß besteht aus dem Vorsitzenden 
des Betriebsrats, dessen Stellvertreter und bei 
Betriebsräten mit  
9 bis 15 Mitgliedern aus 3 weiteren Ausschuß-
mitgliedern, 
17 bis 23 Mitgliedern aus 5 weiteren Aus-
schußmitgliedern, 
25 bis 35 Mitgliedern aus 7 weiteren Aus-
schußmitgliedern, 
37 oder mehr Mitgliedern aus 9 weiteren Aus-
schußmitgliedern 
Die weiteren Ausschußmitglieder werden vom 
Betriebsrat aus seiner Mitte in geheimer Wahl 
und nach den Grundsätzen der Verhältniswahl 
gewählt. Wird nur ein Wahlvorschlag gemacht, 
so erfolgt die Wahl nach den Grundsätzen der 
Mehrheitswahl. Sind die weiteren Ausschuß-
mitglieder nach den Grundsätzen der Verhält-
niswahl gewählt, so erfolgt die Abberufung 
durch Beschluß des Betriebsrats, der in gehei-
mer Abstimmung gefasst wurde und einer 
Mehrheit von drei Vierteln der Stimmen der 
Mitglieder des Betriebsrats bedarf. 
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einer Gruppe nur ein Vertreter für den Betriebs-
ausschuß zu wählen, so wird dieser mit einfa-
cher Stimmenmehrheit gewählt. Für die Abberu-
fung der von einer Gruppe gewählten Vertreter 
für den Betriebsausschuß gilt Absatz 1 Satz 5 
entsprechend mit der Maßgabe, dass der 
Beschluß von der Gruppe gefasst wird.  
 
(3) Der Betriebsausschuß führt die laufenden 
Geschäfte des Betriebsrats. Der Betriebsrat kann 
dem Betriebsausschuß mit der Mehrheit der 
Stimmen seiner Mitglieder aufgaben zur selb-
ständigen Erledigung übertragen; dies gilt nicht 
für den Abschluß von Betriebsvereinbarungen. 
Die Übertragung bedarf der Schriftform. Die 
Sätze 2 und 3 gelten entsprechend für den Wi-
derruf der Übertragung von aufgaben.  
 
(4) Betriebsräte mit weniger als neun Mitglie-
dern können die laufenden Geschäfte auf den 
Vorsitzenden des Betriebsrats oder andere Be-
triebsratsmitglieder übertragen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Der Betriebsausschuß führt die laufenden 
Geschäfte des Betriebsrats. Der Betriebsrat kann 
dem Betriebsausschuß mit der Mehrheit der 
Stimmen seiner Mitglieder Aufgaben zur selb-
ständigen Erledigung übertragen; dies gilt nicht 
für den Abschluß von Betriebsvereinbarungen. 
Die Übertragung bedarf der Schriftform. Die 
Sätze 2 und 3 gelten entsprechend für den Wi-
derruf der Übertragung von Aufgaben. 
 
(3) Betriebsräte mit weniger als neun Mitglie-
dern können die laufenden Geschäfte auf den 
Vorsitzenden des Betriebsrats oder andere Be-
triebsratsmitglieder übertragen.  
  

§ 28. Über tragung von Aufgaben auf 
weitere Ausschüsse 
(1) Ist ein Betriebsausschuss gebildet, so kann 
der Betriebsrat weitere Ausschüsse bilden und 
ihnen bestimmte Aufgaben übertragen. Für die 
Wahl und Abberufung der Ausschussmitglieder 
gilt § 27 Abs. 1 Satz 3 bis 5 entsprechend. So-
weit den Ausschüssen bestimmte Aufgaben zur 
selbständigen Erledigung übertragen werden, 
gilt § 27 Abs. 3 Satz 2 bis 4 entsprechend. 
 
(2) Für die Zusammensetzung der Ausschüsse 
sowie die Wahl und Abberufung der Ausschuss-
mitglieder durch die Gruppen gilt § 27 Abs. 2 
entsprechend. § 27 Abs. 2 Satz 1 und 2 gilt nicht, 
soweit dem Ausschuss Aufgaben übertragen 
sind, die nur eine Gruppe betreffen. Ist eine 
Gruppe nur durch ein Mitglied im Betriebsrat 
vertreten, so können diesem die Aufgaben nach 
Satz 2 übertragen werden. 
 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für 
die Übertragung von Aufgaben zur selbständi-
gen Entscheidung auf Mitglieder des Betriebs-
rats in Ausschüssen, deren Mitglieder vom Be-
triebsrat und vom Arbeitgeber benannt werden. 

§ 28. Über tragung von Aufgaben auf 
Ausschüsse 
(1) Der Betriebsrat kann in Betrieben mit 
mehr als 100 Arbeitnehmern Ausschüsse bil-
den und ihnen bestimmte Aufgabe übertra-
gen. Für die Wahl und Abberufung der Aus-
schussmitglieder gilt § 27 Abs. 1 Satz 3 bis 5 
entsprechend. I st ein Betriebsausschuss ge-
bildet, kann der  Betriebsrat den Ausschüssen 
Aufgaben zur selbständigen Er ledigung über-
tragen. § 27 Abs. 2 Satz 2 bis 4 gilt entspre-
chend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die Übertra-
gung von Aufgaben zur selbständigen Entschei-
dung auf Mitglieder des Betriebsrats in Aus-
schüssen, deren Mitglieder vom Betriebsrat und 
vom Arbeitgeber benannt werden. 
 

bislang keine Regelung vorhanden § 28a. Über tr agung von Aufgaben auf 
Arbeitsgr uppen 
(1) In Betrieben mit mehr als  100 Arbeit-
nehmern kann der Betriebsrat mit der M ehr-
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nehmern kann der Betriebsrat mit der M ehr-
heit der Stimmen seiner M itglieder bestimm-
te Aufgaben auf Arbeitsgruppen übertragen; 
dies er folgt nach M aßgabe einer mit dem Ar-
beitgeber abzuschließenden Rahmenverein-
barung. Die Aufgaben müssen im Zusam-
menhang mit den von der Arbeitsgruppe zu 
er ledigenden Tätigkeiten stehen. Die Über-
tragung bedarf der Schriftform. Für den Wi-
derruf der Übertragung gelten Satz 1 erster  
Halbsatz und Satz 3 entsprechend. 
 
(2) Die Arbeitsgruppe kann im Rahmen der  
ihr übertragenen Aufgaben mit dem Arbeit-
geber Vereinbarungen schließen; eine Ver-
einbarung bedarf der M ehrheit der Stimmen 
der Gruppenmitglieder. § 77 gilt entspre-
chend. K önnen sich Arbeitgeber  und Arbeits-
gruppe in einer Angelegenheit nicht einigen, 
nimmt der  Betriebsrat das Beteiligungsrecht 
wahr. 
 

§ 29. Einber ufung der  Sitzungen 
(1) Vor Ablauf einer Woche nach dem Wahltag 
hat der Wahlvorstand die Mitglieder des Be-
triebsrats zu der nach § 26 Abs. 1 und 2 vorge-
schriebenen Wahl einzuberufen. Der Vorsitzen-
de des Wahlvorstands leitet die Sitzung, bis der 
Betriebsrat aus seiner Mitte einen Wahlleiter be-
stellt hat.  
 
(2) ... 
 
(3) Der Vorsitzende hat eine Sitzung einzuberu-
fen und den Gegenstand, dessen Beratung bean-
tragt ist, auf die Tagesordnung zu setzen, wenn 
dies ein Viertel der Mitglieder des Betriebsrats 
oder der Arbeitgeber beantragt. Ein solcher An-
trag kann auch von der Mehrheit der Vertreter 
einer Gruppe gestellt werden, wenn diese Grup-
pe im Betriebsrat durch mindestens zwei Mit-
glieder vertreten ist.  
 
(4) ... 

§ 29. Einber ufung der  Sitzungen 
(1) Vor Ablauf einer Woche nach dem Wahltag 
hat der Wahlvorstand die Mitglieder des Be-
triebsrats zu der nach § 26 Abs. 1 vorgeschrie-
benen Wahl einzuberufen. Der Vorsitzende des 
Wahlvorstands leitet die Sitzung, bis der Be-
triebsrat aus seiner Mitte einen Wahlleiter be-
stellt hat.  
 
(2) ... 
 
(3) Der Vorsitzende hat eine Sitzung einzuberu-
fen und den Gegenstand, dessen Beratung bean-
tragt ist, auf die Tagesordnung zu setzen, wenn 
dies ein Viertel der Mitglieder des Betriebsrats 
oder der Arbeitgeber beantragt.  
 
 
 
 
 
(4) ... 
 

§ 31. Teilnahme der  Gewer kschaften 
Auf Antrag von einem Viertel der Mitglieder 
oder der Mehrheit einer Gruppe des Betriebsrats 
kann ein Beauftragter einer im Betriebsrat ver-
tretenen Gewerkschaft an den Sitzungen bera-
tend teilnehmen; in diesem Fall sind der Zeit-
punkt der Sitzung und die Tagesordnung der 
Gewerkschaft rechtzeitig mitzuteilen.  
 

§ 31. Teilnahme der  Gewer kschaften 
Auf Antrag von einem Viertel der Mitglieder 
des Betriebsrats kann ein Beauftragter einer im 
Betriebsrat vertretenen Gewerkschaft an den 
Sitzungen beratend teilnehmen; in diesem Fall 
sind der Zeitpunkt der Sitzung und die Tages-
ordnung der Gewerkschaft rechtzeitig mitzutei-
len.  
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§ 32. Teilnahme der  
Schwerbehinder tenver tretung 
Die Schwerbehindertenvertretung (§ 24 des 
Schwerbehindertengesetzes) kann an allen Sit-
zungen des Betriebsrats teilnehmen. 
 

§ 32. Teilnahme der  
Schwerbehinder tenver tretung 
Die Schwerbehindertenvertretung (§ 94 des 
Neunten Buches Sozialgesetzbuch) kann an al-
len Sitzungen des Betriebsrats teilnehmen. 

§ 35. Aussetzung von Beschlüssen 
(1) Erachtet die Mehrheit der Vertreter einer 
Gruppe oder der Jugend- und Auszubildenden-
vertretung einen Beschluß des Betriebsrats als 
eine erhebliche Beeinträchtigung wichtiger Inte-
ressen der durch sie vertretenen Arbeitnehmer, 
so ist auf ihren Antrag der Beschluß auf die 
Dauer von einer Woche vom Zeitpunkt der Be-
schlussfassung an auszusetzen, damit in dieser 
Frist eine Verständigung, gegebenenfalls mit 
Hilfe der im Betrieb vertretenen Gewerkschaf-
ten, versucht werden kann.  
 
(2) ...  
 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, 
wenn die Schwerbehindertenvertretung einen 
Beschluß des Betriebsrats als eine erhebliche 
Beeinträchtigung wichtiger Interessen der 
Schwerbehinderten erachten.  
 

§ 35. Aussetzung von Beschlüssen 
(1) Erachtet die M ehrheit der Jugend- und 
Auszubildendenvertretung oder die Schwer-
behindertenvertretung einen Beschluss des 
Betriebsrats als eine erhebliche Beeinträchtigung 
wichtiger Interessen der durch sie vertretenen 
Arbeitnehmer, so ist auf ihren Antrag der Be-
schluss auf die Dauer von einer Woche vom 
Zeitpunkt der Beschlussfassung an auszusetzen, 
damit in dieser Frist eine Verständigung, gege-
benenfalls mit Hilfe der im Betrieb vertretenen 
Gewerkschaften, versucht werden kann.  
 
(2) ... 
 
(3) aufgehoben 
 

§ 37. Ehrenamtliche Tätigkeit, Ar -
beitsversäumnis 
(1) – (2) ... 
 
(3) Zum Ausgleich für Betriebsratstätigkeit, die 
aus betriebsbedingten Gründen außerhalb der 
Arbeitszeit durchzuführen ist, hat das Betriebs-
ratsmitglied Anspruch auf entsprechende Ar-
beitsbefreiung unter Fortzahlung des Arbeitent-
gelts. Die Arbeitsbefreiung ist vor Ablauf eines 
Monats zu gewähren; ist dies aus betriebsbe-
dingten Gründen nicht möglich, so ist die auf-
gewendete Zeit wie Mehrarbeit zu vergüten. 
 
 
 
 
 
 
(4) – (5) ...  
 
(6) Absatz 2  gilt entsprechend für die Teilnahme 
an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen, 
soweit diese Kenntnisse vermitteln, die für die 
Arbeit des Betriebsrats erforderlich sind. Der 
Betriebsrat hat bei der Festlegung der zeitlichen 

§ 37. Ehrenamtliche Tätigkeit, Ar -
beitsversäumnis 
(1) – (2) ... 
 
(3) Zum Ausgleich für Betriebsratstätigkeit, die 
aus betriebsbedingten Gründen außerhalb der 
Arbeitszeit durchzuführen ist, hat das Betriebs-
ratsmitglied Anspruch auf entsprechende Ar-
beitsbefreiung unter Fortzahlung des Arbeitent-
gelts. Betriebsbedingte Gründe liegen auch 
vor, wenn die Betriebsratstätigkeit wegen der  
unterschiedlichen Arbeitszeiten der Betriebs-
ratsmitglieder  nicht innerhalb der persönli-
chen Arbeitszeit er folgen kann. Die Arbeitsbe-
freiung ist vor Ablauf eines Monats zu gewäh-
ren; ist dies aus betriebsbedingten Gründen nicht 
möglich, so ist die aufgewendete Zeit wie Mehr-
arbeit zu vergüten. 
 
(4) – (5) ... 
 
(6) Absätze 2 und 3 gelten entsprechend für die 
Teilnahme an Schulungs- und Bildungsveran-
staltungen, soweit diese Kenntnisse vermitteln, 
die für die Arbeit des Betriebsrats erforderlich 
sind. Betriebsbedingte Gründe im Sinne des 
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Lage der Teilnahme an Schulungs- und Bil-
dungsveranstaltungen die betrieblichen Notwen-
digkeiten zu berücksichtigen. Er hat dem Ar-
beitgeber die Teilnahme und die zeitliche Lage 
der Schulungs- und Bildungsveranstaltungen 
rechtzeitig bekannt zu geben. Hält der Arbeitge-
ber die betrieblichen Notwendigkeiten für nicht 
ausreichend berücksichtigt, so kann er die Eini-
gungsstelle anrufen. Der Spruch der Einigungs-
stelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber 
und Betriebsrat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(7) Unbeschadet der Vorschrift des Absatzes 6 
hat jedes Mitglied des Betriebsrats während der 
regelmäßigen Amtszeit Anspruch auf bezahlte 
Freistellung für insgesamt drei Wochen zur 
Teilnahme an Schulungs- und Bildungsveran-
staltungen, die von der zuständigen obersten Ar-
beitsbehörde des Landes nach Beratung mit den 
Spitzenorganisationen der Gewerkschaften und 
der Arbeitgeberverbände als geeignet anerkannt 
sind. Der Anspruch nach Satz 1 erhöht sich für 
Arbeitnehmer, die erstmals das Amt des Be-
triebsratsmitglieds übernehmen und auch nicht 
zuvor Jugend- und Auszubildendenvertreter wa-
ren, auf vier Wochen. Absatz 6 Satz 2 bis 5 fin-
det Anwendung. 

Absatzes 3 liegen auch vor, wenn wegen Be-
sonderheiten der betrieblichen Arbeitszeit-
gestaltung die Schulung des Betriebsratsmit-
glieds außerhalb seiner Arbeitszeit er folgt; in 
diesem Fall ist der Umfang des Ausgleichsan-
spruchs unter Einbeziehung der Arbeitsbe-
freiung nach Absatz 2 pro Schulungstag be-
grenzt auf die Arbeitszeit eines vollzeitbe-
schäftigten Arbeitnehmers. Der Betriebsrat hat 
bei der Festlegung der zeitlichen Lage der Teil-
nahme an Schulungs- und Bildungsveranstaltun-
gen die betrieblichen Notwendigkeiten zu be-
rücksichtigen. Er hat dem Arbeitgeber die Teil-
nahme und die zeitliche Lage der Schulungs- 
und Bildungsveranstaltungen rechtzeitig bekannt 
zu geben. Hält der Arbeitgeber die betrieblichen 
Notwendigkeiten für nicht ausreichend berück-
sichtigt, so kann er die Einigungsstelle anrufen. 
Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Eini-
gung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat. 
 
(7) Unbeschadet der Vorschrift des Absatzes 6 
hat jedes Mitglied des Betriebsrats während der 
regelmäßigen Amtszeit Anspruch auf bezahlte 
Freistellung für insgesamt drei Wochen zur 
Teilnahme an Schulungs- und Bildungsveran-
staltungen, die von der zuständigen obersten Ar-
beitsbehörde des Landes nach Beratung mit den 
Spitzenorganisationen der Gewerkschaften und 
der Arbeitgeberverbände als geeignet anerkannt 
sind. Der Anspruch nach Satz 1 erhöht sich für 
Arbeitnehmer, die erstmals das Amt des Be-
triebsratsmitglieds übernehmen und auch nicht 
zuvor Jugend- und Auszubildendenvertreter wa-
ren, auf vier Wochen. Absatz 6 Satz 2 bis 6 fin-
det Anwendung. 
 

§ 38. Freistellungen 
(1) Von ihrer beruflichen Tätigkeit sind mindes-
tens freizustellen in Betrieben mit in der Regel 

  300 bis   600 Arbeitnehmern ein Betriebs-
ratsmitglied 
  601 bis 1000 Arbeitnehmern 2 Betriebsrats-
mitglieder 
1001 bis 2000 Arbeitnehmern 3 Betriebsrats-
mitglieder 
2001 bis 3000 Arbeitnehmern 4 Betriebsrats-
mitglieder 
3001 bis 4000 Arbeitnehmern 5 Betriebsrats-
mitglieder 
4001 bis 5000 Arbeitnehmern 6 Betriebsrats-
mitglieder 
5001 bis 6000 Arbeitnehmern 7 Betriebsrats-
mitglieder 

§ 38. Freistellungen 
(1) Von ihrer beruflichen Tätigkeit sind mindes-
tens freizustellen in Betrieben mit in der Regel 
  200 bis 500 Arbeitnehmern ein Betriebs-
ratsmitglied 
  501 bis 900 Arbeitnehmern 2 Betriebsrats-
mitglieder 
  901 bis 1500 Arbeitnehmern 3 Betriebs-
ratsmitglieder  
1501 bis 2000 Arbeitnehmern 4 Betriebs-
ratsmitglieder  
2001 bis 3000 Arbeitnehmern 5 Betriebs-
ratsmitglieder  
3001 bis 4000 Arbeitnehmern 6 Betriebs-
ratsmitglieder  
4001 bis 5000 Arbeitnehmern 7 Betriebs-
ratsmitglieder  
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6001 bis 7000 Arbeitnehmern 8 Betriebsrats-
mitglieder 
7001 bis 8000 Arbeitnehmern 9 Betriebsrats-
mitglieder 
8001 bis 9000 Arbeitnehmern 10 Betriebs-
ratsmitglieder 
9001 bis 10000 Arbeitnehmern 11 Betriebs-
ratsmitglieder. 

 
 
In Betrieben mit über 10000 Arbeitnehmern ist 
für je angefangene weitere 2000 Arbeitnehmer 
ein weiteres Betriebsratsmitglied freizustellen. 
Durch Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarung 
können anderweitige Regelungen über die 
Freistellung vereinbart werden. 
 
 

 
 
 
 
(2) Die freizustellenden Betriebsratsmitglieder 
werden nach Beratung mit dem Arbeitgeber vom 
Betriebsrat aus seiner Mitte in geheimer Wahl 
und nach den Grundsätzen der Verhältniswahl 
gewählt. Wird nur ein Wahlvorschlag gemacht, 
so erfolgt die Wahl nach den Grundsätzen der 
Mehrheitswahl, ist nur ein Betriebsratsmitglied 
freizustellen, so wird dieses mit einfacher Stim-
menmehrheit gewählt. Die Gruppen sind ent-
sprechend dem Verhältnis ihrer Vertretung im 
Betriebsrat zu berücksichtigen. Gehört jeder 
Gruppe im Betriebsrat mindestens ein Drittel 
der Mitglieder an, so wählt jede Gruppe die auf 
sie entfallenden freizustellenden Betriebsrats-
mitglieder; Die Sätze 1 und 2 gelten entspre-
chend. Der Betriebsrat hat die Namen der Frei-
zustellenden dem Arbeitgeber bekannt zu geben. 
Hält der Arbeitgeber eine Freistellung für sach-
lich nicht vertretbar, so kann er innerhalb einer 
Frist von zwei Wochen nach der Bekanntgabe 
die Einigungsstelle anrufen. Der Spruch der Ei-
nigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Ar-
beitgeber und Betriebsrat. Bestätigt die Eini-
gungsstelle die Bedenken des Arbeitgebers, so 
hat sie bei der Bestimmung eines anderen frei-
zustellenden Betriebsratsmitglieds auch den 
Minderheitenschutz im Sinne der Sätze 1 bis 3 
zu beachten. Ruft der Arbeitgeber die Eini-
gungsstelle nicht an, so gilt sein Einverständnis 
mit den Freistellungen nach Ablauf der zweiwö-
chigen Frist als erteilt. Für die Abberufung gilt § 
27 Abs. 1 Satz 5 und Abs. 2 Satz 5 entsprechend. 

5001 bis 6000 Arbeitnehmern 8 Betriebs-
ratsmitglieder  
6001 bis 7000 Arbeitnehmern 9 Betriebs-
ratsmitglieder  
7001 bis 8000 Arbeitnehmern 10 Betriebs-
ratsmitglieder  
8001 bis 9000 Arbeitnehmern 11 Betriebs-
ratsmitglieder  
9001 bis 10000 Arbeitnehmern 12 Betriebs-
ratsmitglieder. 
In Betrieben mit über 10000 Arbeitnehmern ist 
für je angefangene weitere 2000 Arbeitnehmer 
ein weiteres Betriebsratsmitglied freizustellen. 
Freistellungen können auch in Form von 
Teilfreistellungen er folgen. Diese dürfen zu-
sammengenommen nicht den Umfang der 
Freistellungen nach den Sätzen 1 und 2 ü-
berschreiten. Durch Tarifvertrag oder Be-
triebsvereinbarung können anderweitige Rege-
lungen über die Freistellung vereinbart werden. 

 
 
(2) Die freizustellenden Betriebsratsmitglieder 
werden nach Beratung mit dem Arbeitgeber vom 
Betriebsrat aus seiner Mitte in geheimer Wahl 
und nach den Grundsätzen der Verhältniswahl 
gewählt. Wird nur ein Wahlvorschlag gemacht, 
so erfolgt die Wahl nach den Grundsätzen der 
Mehrheitswahl; ist nur ein Betriebsratsmitglied 
freizustellen, so wird dieses mit einfacher Stim-
menmehrheit gewählt. Der Betriebsrat hat die 
Namen der Freizustellenden dem Arbeitgeber 
bekannt zu geben. Hält der Arbeitgeber die Frei-
stellung für sachlich nicht vertretbar, so kann er 
innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach der 
Bekanntgabe die Einigungsstelle anrufen. Der 
Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung 
zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat. Bestätigt 
die Einigungsstelle die Bedenken des Arbeitge-
bers, so hat sie bei der Bestimmung eines ande-
ren freizustellenden Betriebsratsmitglieds auch 
den Minderheitenschutz im Sinne des Satzes 1 
zu beachten. Ruft der Arbeitgeber die Eini-
gungsstelle nicht an, so gilt sein Einverständnis 
mit den Freistellungen nach Ablauf der zweiwö-
chigen Frist als erteilt. Für die Abberufung gilt § 
27 Abs. 1 Satz 5 entsprechend. 
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(3) – (4) ...  

 
(3) – (4) ... 
 

§ 40. Kosten und Sachaufwand 
(1) Die durch die Tätigkeit des Betriebsrats ent-
stehenden Kosten trägt der Arbeitgeber. 
 
(2) Für die Sitzungen, die Sprechstunden und die 
laufende Geschäftsführung hat der Arbeitgeber 
in erforderlichem Umfang Räume, sachliche 
Mittel und Büropersonal zur Verfügung zu stel-
len.  

§ 40. Kosten und Sachaufwand 
(1) Die durch die Tätigkeit des Betriebsrats ent-
stehenden Kosten trägt der Arbeitgeber. 
 
(2) Für die Sitzungen, die Sprechstunden und die 
laufende Geschäftsführung hat der Arbeitgeber 
in erforderlichem Umfang Räume, sachliche 
Mittel, Informations- und K ommunikations-
technik sowie Büropersonal zur Verfügung zu 
stellen.  
 

§ 43. Regelmäßige Betr iebs- und Abtei-
lungsversammlungen 
(1) ... 
 
(2) Der Arbeitgeber ist zu den Betriebs- und Ab-
teilungsversammlungen unter Mitteilung der 
Tagesordnung einzuladen. Er ist berechtigt, in 
den Versammlungen zu sprechen. Der Arbeitge-
ber oder sein Vertreter hat mindestens einmal in 
jedem Kalenderjahr in einer Betriebsversamm-
lung über das Personal- und Sozialwesen des 
Betriebs und über die wirtschaftliche Lage und 
Entwicklung des Betriebs zu berichten, soweit 
dadurch nicht Betriebs- oder Geschäftsgeheim-
nisse gefährdet werden.  
 
 
 
 
 
(3) – (4) ... 

§ 43. Regelmäßige Betr iebs- und Abtei-
lungsversammlungen 
(1) ... 
 
(2) Der Arbeitgeber ist zu den Betriebs- und Ab-
teilungsversammlungen unter Mitteilung der 
Tagesordnung einzuladen. Er ist berechtigt, in 
den Versammlungen zu sprechen. Der Arbeitge-
ber oder sein Vertreter hat mindestens einmal in 
jedem Kalenderjahr in einer Betriebsversamm-
lung über das Personal- und Sozialwesen ein-
schließlich des Stands der  Gleichstellung von 
Frauen und M ännern im Betrieb sowie der  
Integration der im Betrieb beschäftigten aus-
ländischen Arbeitnehmer, über die wirtschaft-
liche Lage und Entwicklung des Betriebs sowie 
über den betrieblichen Umweltschutz zu be-
richten, soweit dadurch nicht Betriebs- oder Ge-
schäftsgeheimnisse gefährdet werden.  
 
(3) – (4) ...   
  

§ 44. Zeitpunkt und Ver dienstausfall 
(1) Die in den §§ 17 und 43 Abs. 1 bezeichneten 
und die auf Wunsch des Arbeitgebers einberufe-
nen Versammlungen finden während der Ar-
beitszeit statt, soweit nicht die Eigenart des Be-
triebs eine andere Regelung zwingend erfordert. 
Die Zeit der Teilnahme an diesen Versammlun-
gen einschließlich der zusätzlichen Wegezeiten 
ist den Arbeitnehmern wie Arbeitszeit zu vergü-
ten. Dies gilt auch dann, wenn die Versammlun-
gen wegen der Eigenart des Betriebs außerhalb 
der Arbeitszeit stattfinden; Fahrkosten, die den 
Arbeitnehmern durch die Teilnahme an diesen 
Versammlungen entstehen, sind vom Arbeitge-
ber zu erstatten.  
 
(2) ... 

§ 44. Zeitpunkt und Ver dienstausfall 
(1) Die in den §§ 14a, 17 und 43 Abs. 1 be-
zeichneten und die auf Wunsch des Arbeitgebers 
einberufenen Versammlungen finden während 
der Arbeitszeit statt, soweit nicht die Eigenart 
des Betriebs eine andere Regelung zwingend er-
fordert. Die Zeit der Teilnahme an diesen Ver-
sammlungen einschließlich der zusätzlichen 
Wegezeiten ist den Arbeitnehmern wie Arbeits-
zeit zu vergüten. Dies gilt auch dann, wenn die 
Versammlungen wegen der Eigenart des Be-
triebs außerhalb der Arbeitszeit stattfinden; 
Fahrkosten, die den Arbeitnehmern durch die 
Teilnahme an diesen Versammlungen entstehen, 
sind vom Arbeitgeber zu erstatten.  
 
(2) ... 
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§ 45. Themen der  Betr iebs- und Abtei-
lungsversammlungen 
Die Betriebs- und Abteilungsversammlungen 
können Angelegenheiten einschließlich solcher 
tarifpolitischer, sozialpolitischer und wirtschaft-
licher Art behandeln, sowie Fragen der Frauen-
förderung und der Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf, die den Betrieb oder seine Arbeit-
nehmer unmittelbar betreffen; die Grundsätze 
des § 74 Abs. 2 finden Anwendung. Die Be-
triebs- und Abteilungsversammlungen können 
dem Betriebsrat Anträge unterbreiten und zu 
seinen Beschlüssen Stellung nehmen.  

§ 45. Themen der  Betr iebs- und Abtei-
lungsversammlungen 
Die Betriebs- und Abteilungsversammlungen 
können Angelegenheiten einschließlich solcher 
tarifpolitischer, sozialpolitischer, umweltpoliti-
scher  und wirtschaftlicher Art sowie Fragen der 
Förderung der Gleichstellung von Frauen 
und M ännern und der Vereinbarkeit von Fami-
lie und Erwerbstätigkeit sowie der Integrati-
on der  im Betrieb beschäftigten ausländi-
schen Arbeitnehmer behandeln, die den Be-
trieb oder seine Arbeitnehmer unmittelbar 
betreffen; die Grundsätze des § 74 Abs. 2 finden 
Anwendung. Die Betriebs- und Abteilungsver-
sammlungen können dem Betriebsrat Anträge 
unterbreiten und zu seinen Beschlüssen Stellung 
nehmen.  
 

§ 47. Voraussetzungen der  Er r ichtung, 
M itglieder zahl, Stimmengewicht 
(1) Bestehen in einem Unternehmen mehrere 
Betriebsräte, so ist ein Gesamtbetriebsrat zu er-
richten.  
 
(2) In den Gesamtbetriebsrat entsendet jeder Be-
triebsrat, wenn ihm Vertreter beider Gruppen 
angehören, zwei seiner Mitglieder, wenn ihm 
Vertreter nur einer Gruppe angehören, eines 
seiner Mitglieder. Werden zwei Mitglieder ent-
sandt, so dürfen sie nicht derselben Gruppe an-
gehören. Ist der Betriebsrat nach § 14 Abs. 2 in 
getrennten Waghlgängen gewählt worden und 
gehören jeder Gruppe mehr als ein Zehntel der 
Mitglieder des Betriebsrats, jedoch mindestens 
drei Mitglieder an, so wählt jede Gruppe den 
auf sie entfallenden Gruppenvertreter; dies gilt 
auch, wenn der Betriebsrat nach § 14 Abs. 2 in 
gemeinsamer Wahl gewählt worden ist und jeder 
Gruppe im Betriebsrat mindestens ein Drittel 
der Mitglieder angehört. Die Sätze 1 bis 3 gelten 
entsprechend für die Abberufung.  
 
(3) Der Betriebsrat hat für jedes Mitglied des 
Gesamtbetriebsrats mindestens ein Ersatzmit-
glied zu bestellen und die Reihenfolge des 
Nachrückens festzulegen; § 25 Abs. 3 gilt ent-
sprechend.  
 
(4) – (6) ... 
 
(7) Jedes Mitglied des Gesamtbetriebsrats hat so 
viele Stimmen, wie in dem Betrieb, in dem es 
gewählt wurde, wahlberechtigte Angehörige sei-

§ 47. Voraussetzungen der  Er r ichtung, 
M itglieder zahl, Stimmengewicht 
(1) Bestehen in einem Unternehmen mehrere 
Betriebsräte, so ist ein Gesamtbetriebsrat zu er-
richten. 
 
(2) In den Gesamtbetriebsrat entsendet jeder Be-
triebsrat mit bis zu drei M itgliedern eines sei-
ner M itglieder; jeder Betriebsrat mit mehr  
als drei M itgliedern entsendet zwei seiner  
M itglieder. Die Geschlechter sollen angemes-
sen berücksichtigt werden  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Der Betriebsrat hat für jedes Mitglied des 
Gesamtbetriebsrats mindestens ein Ersatzmit-
glied zu bestellen und die Reihenfolge des 
Nachrückens festzulegen.  
 
 
(4) – (6) ... 
 
(7) Jedes Mitglied des Gesamtbetriebsrats hat so 
viele Stimmen, wie in dem Betrieb, in dem es 
gewählt wurde, wahlberechtigte Arbeitnehmer 
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gewählt wurde, wahlberechtigte Angehörige sei-
ner Gruppe in der Wählerliste eingetragen sind. 
Entsendet der Betriebsrat nur ein Mitglied in 
den Gesamtbetriebsrat, so hat es so viele Stim-
men, wie in dem Betrieb wahlberechtigte Ar-
beitnehmer in der Wählerliste eingetragen sind.  
 
(8) Ist ein Mitglied des Gesamtbetriebsrats für 
mehrere Betriebe entsandt worden, so hat es so 
viele Stimmen, wie in den Betrieben, für die es 
entsandt ist, wahlberechtigte Angehörige seiner 
Gruppe in den Wählerlisten eingetragen sind. 
Sind für eine Gruppe mehrere Mitglieder des 
Betriebsrats entsandt worden, so stehen diesen 
die Stimmen nach Absatz 7 Satz 1 anteilig zu. 
Absatz 7 Satz 2 gilt entsprechend.  

gewählt wurde, wahlberechtigte Arbeitnehmer 
in der Wähler liste eingetragen sind. Entsen-
det der Betriebsrat mehrere M itglieder, so 
stehen ihnen die Stimmen nach Satz 1 anteilig 
zu.  
 
 
(8) Ist ein Mitglied des Gesamtbetriebsrats für 
mehrere Betriebe entsandt worden, so hat es so 
viele Stimmen, wie in den Betrieben, für die es 
entsandt ist, wahlberechtigte Arbeitnehmer in 
den Wähler listen eingetragen sind; sind meh-
rere M itglieder entsandt worden, gilt Absatz 
7 Satz 2 entsprechend.  
 
 
 
(9) Für M itglieder des Gesamtbetriebsrats, 
die aus einem Betrieb mehrerer  Unterneh-
men entsandt worden sind, können durch Ta-
rifvertrag oder Betriebsvereinbarung von den 
Absätzen 7 und 8 abweichende Regelungen 
getroffen werden.  
 

§ 50. Zuständigkeit 
(1) Der Gesamtbetriebsrat ist zuständig für die 
Behandlung von Angelegenheiten, die das Ge-
samtunternehmen oder mehrere Betriebe betref-
fen und nicht durch die einzelnen Betriebsräte 
innerhalb ihrer Betriebe geregelt werden kön-
nen. Er ist den einzelnen Betriebsräten nicht ü-
bergeordnet. 
 
 
(2) Der Betriebsrat kann mit der Mehrheit der 
Stimmen seiner Mitglieder den Gesamtbetriebs-
rat beauftragen, eine Angelegenheit für ihn zu 
behandeln. Der Betriebsrat kann sich dabei die 
Entscheidungsbefugnis vorbehalten. § 27 Abs. 3 
Satz 3 und 4 gilt entsprechend. 
 

§ 50. Zuständigkeit 
(1) Der Gesamtbetriebsrat ist zuständig für die 
Behandlung von Angelegenheiten, die das Ge-
samtunternehmen oder mehrere Betriebe betref-
fen und nicht durch die einzelnen Betriebsräte 
innerhalb ihrer Betriebe geregelt werden kön-
nen; seine Zuständigkeit erstreckt sich inso-
weit auch auf Betriebe ohne Betriebsrat. Er ist 
den einzelnen Betriebsräten nicht übergeordnet. 
 
(2) Der Betriebsrat kann mit der Mehrheit der 
Stimmen seiner Mitglieder den Gesamtbetriebs-
rat beauftragen, eine Angelegenheit für ihn zu 
behandeln. Der Betriebsrat kann sich dabei die 
Entscheidungsbefugnis vorbehalten. § 27 Abs. 2 
Satz 3 und 4 gilt entsprechend. 

§ 51. Geschäftsführ ung 
(1) Für den Gesamtbetriebsrat gelten § 25 Abs. 
1, 26 Abs. 1 und 3, § 27 Abs. 3 und 4, § 28 Abs. 
1 Satz 1 und 3, Abs. 3, die §§ 30, 31, 34, 35, 36, 
37 Abs. 1 bis 3 sowie die §§ 40 und 41 entspre-
chend. § 27 Abs. 1 Satz 1 und 2 gilt entspre-
chend mit der Maßgabe, dass der Gesamtbe-
triebsausschuss aus dem Vorsitzenden des Ge-
samtbetriebsrats, dessen Stellvertreter und bei 
Gesamtbetriebsräten mit 

  9 bis 16 Mitgliedern aus 3 weiteren Aus-
schussmitgliedern, 
17 bis 24 Mitgliedern aus 5 weiteren Aus-

§ 51. Geschäftsführ ung 
(1) Für den Gesamtbetriebsrat gelten § 25 Abs. 
1, die §§ 26, 27 Abs. 2 und 3, die §§ 28 Abs. 1 
Satz 1 und 3, Abs. 2, die §§ 30, 31, 34, 35, 36, 
37 Abs. 1 bis 3 sowie die §§ 40 und 41 entspre-
chend. § 27 Abs. 1 gilt entsprechend mit der 
Maßgabe, dass der Gesamtbetriebsausschuss aus 
dem Vorsitzenden des Gesamtbetriebsrats, des-
sen Stellvertreter und bei Gesamtbetriebsräten 
mit 

  9 bis 16 Mitgliedern aus 3 weiteren Aus-
schussmitgliedern, 
17 bis 24 Mitgliedern aus 5 weiteren Aus-
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schussmitgliedern, 
25 bis 36 Mitgliedern aus 7 weiteren Aus-
schussmitgliedern, 
mehr als 36 Mitgliedern aus 9 weiteren Aus-
schussmitgliedern 
besteht. 

 
(2) Haben die Vertreter jeder Gruppe mindes-
tens ein Drittel aller Stimmen im Gesamtbe-
triebsrat, so schlägt jede Gruppe aus ihrer Mitte 
ein Mitglied für den Vorsitz des Gesamtbetriebs-
rats vor. Der Gesamtbetriebsrat wählt aus den 
Vorgeschlagenen seinen Vorsitzenden und stell-
vertretenen Vorsitzenden. Der Gesamtbe-
triebsausschuss muss aus Angehörigen der im 
Gesamtbetriebsrat vertretenen Gruppen ent-
sprechend dem Stimmenverhältnis bestehen. Die 
Gruppen müssen mindestens durch ein Mitglied 
vertreten sein. Haben die nach §47 Abs.2 Satz 3 
entsandten Mitglieder des Gesamtbetriebsrats 
mehr als die Hälfte und die Vertreter jeder 
Gruppe mehr als ein Zehntel aller Stimmen im 
Gesamtbetriebsrat und gehören jeder Gruppe 
mindestens drei Mitglieder des Gesamtbetriebs-
rats an, so wählt jede Gruppe ihre Vertreter für 
den Gesamtbetriebsausschuss. Für die Zusam-
mensetzung der weiteren Ausschüsse sowie die 
Wahl der Ausschussmitglieder durch die Grup-
pen gelten die Sätze 3 bis 5 entsprechend. Die 
Sätze 3 und 4 gelten nicht, soweit dem Aus-
schuss Aufgaben übertragen sind, die nur eine 
Gruppe betreffen. Ist eine Gruppe nur durch ein 
Mitglied im Gesamtbetriebsrat vertreten, so 
können diesem die Aufgaben nach Satz 7 über-
tragen werden. 
 
(3) Ist ein Gesamtbetriebsrat zu errichten, so hat 
der Betriebsrat der Hauptverwaltung des Unter-
nehmens oder, soweit ein solcher Betriebsrat 
nicht besteht, der Betriebsrat des nach der Zahl 
der wahlberechtigten Arbeitnehmer größten Be-
triebs zu der Wahl des Vorsitzenden und des 
stellvertretenden Vorsitzenden des Gesamtbe-
triebsrats einzuladen. Der Vorsitzende des einla-
denden Betriebsrats hat die Sitzung zu leiten, bis 
der Gesamtbetriebsrat aus seiner Mitte einen 
Wahlleiter bestellt hat. § 29 Abs. 2 bis 4 gilt ent-
sprechend. 
 
(4) Die Beschlüsse des Gesamtbetriebsrats wer-
den, soweit nichts anderes bestimmt ist, mit 
Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglie-
der gefasst. Bei Stimmengleichheit ist ein An-
trag abgelehnt. Der Gesamtbetriebsrat ist nur be-

schussmitgliedern, 
25 bis 36 Mitgliedern aus 7 weiteren Aus-
schussmitgliedern, 
mehr als 36 Mitgliedern aus 9 weiteren Aus-
schussmitgliedern 
besteht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Ist ein Gesamtbetriebsrat zu errichten, so hat 
der Betriebsrat der Hauptverwaltung des Unter-
nehmens oder, soweit ein solcher Betriebsrat 
nicht besteht, der Betriebsrat des nach der Zahl 
der wahlberechtigten Arbeitnehmer größten Be-
triebs zu der Wahl des Vorsitzenden und des 
stellvertretenden Vorsitzenden des Gesamtbe-
triebsrats einzuladen. Der Vorsitzende des einla-
denden Betriebsrats hat die Sitzung zu leiten, bis 
der Gesamtbetriebsrat aus seiner Mitte einen 
Wahlleiter bestellt hat. § 29 Abs. 2 bis 4 gilt ent-
sprechend. 
 
(3) Die Beschlüsse des Gesamtbetriebsrats wer-
den, soweit nichts anderes bestimmt ist, mit 
Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglie-
der gefasst. Bei Stimmengleichheit ist ein An-
trag abgelehnt. Der Gesamtbetriebsrat ist nur be-
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schlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner 
Mitglieder an der Beschlussfassung teilnimmt 
und die Teilnehmenden mindestens die Hälfte 
aller Stimmen vertreten; Stellvertretung durch 
Ersatzmitglieder ist zulässig. § 33 Abs. 3 gilt 
entsprechend. 
 
(5) Auf die Beschlussfassung des Gesamtbe-
triebsausschusses und weiterer Ausschüsse des 
Gesamtbetriebsrats ist § 33 Abs. 1 und 2 anzu-
wenden. 
 
(6) Die Vorschriften über die Rechte und Pflich-
ten des Betriebsrats gelten entsprechend für den 
Gesamtbetriebsrat, soweit dieses Gesetz keine 
besonderen Vorschriften enthält. 
 

schlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner 
Mitglieder an der Beschlussfassung teilnimmt 
und die Teilnehmenden mindestens die Hälfte 
aller Stimmen vertreten; Stellvertretung durch 
Ersatzmitglieder ist zulässig. § 33 Abs. 3 gilt 
entsprechend. 
 
(4) Auf die Beschlussfassung des Gesamtbe-
triebsausschusses und weiterer Ausschüsse des 
Gesamtbetriebsrats ist § 33 Abs. 1 und 2 anzu-
wenden. 
 
(5) Die Vorschriften über die Rechte und Pflich-
ten des Betriebsrats gelten entsprechend für den 
Gesamtbetriebsrat, soweit dieses Gesetz keine 
besonderen Vorschriften enthält. 

§ 52. Teilnahme der  Gesamtschwerbe-
hinder tenver tretung 
Die Gesamtschwerbehindertenvertretung (§ 27 
Abs. 1 des Schwerbehindertengesetzes) kann an 
allen Sitzungen des Gesamtbetriebsrats beratend 
teilnehmen. 

§ 52. Teilnahme der  Gesamtschwerbe-
hinder tenver tretung   
Die Gesamtschwerbehindertenvertretung (§ 97 
Abs. 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch) 
kann an allen Sitzungen des Gesamtbetriebsrats 
beratend teilnehmen. 
 

§ 53. Betr iebsräteversammlung 
(1) ...  
 
(2) In der Betriebsräteversammlung hat 
1. der Gesamtbetriebsrat einen Tätigkeitsbericht 
2.der Unternehmer einen Bericht über das Per-

sonal- und Sozialwesen und über die wirt-
schaftliche Lage und Entwicklung des Un-
ternehmens, soweit dadurch nicht Betriebs- 
und Geschäftgeheimnisse gefährdet werden,  

zu erstatten. 
 
 
 
 
 
 
 
(3) ... 

§ 53. Betr iebsräteversammlung 
(1) ... 
 
(2) In der Betriebsräteversammlung hat 
1. der Gesamtbetriebsrat einen Tätigkeitsbericht 
2. der Unternehmer einen Bericht über das Per-

sonal- und Sozialwesen einschließlich des 
Stands der Gleichstellung von Frauen und 
M ännern im Unternehmen, der Integrati-
on der im Unternehmen beschäftigten aus-
ländischen Arbeitnehmer, über die wirt-
schaftliche Lage und Entwicklung des Unter-
nehmens sowie über Fragen des Umwelt-
schutzes im Unternehmen, soweit dadurch 
nicht Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse ge-
fährdet werden, 

zu erstatten. 
 
(3) ...  
 

§ 54. Er r ichtung des Konzer nbetr iebs-
rats 
(1) Für einen Konzern (§ 18 Abs. 1 des Aktien-
gesetzes) kann durch Beschlüsse der einzelnen 
Gesamtbetriebsräte ein Konzernbetriebsrat er-
richtet werden. Die Errichtung erfordert die Zu-
stimmung der Gesamtbetriebsräte der Konzern-
unternehmen, in denen insgesamt mindestens 75 
vom Hundert der Arbeitnehmer der Konzernun-

§ 54. Er r ichtung des Konzer nbetr iebs-
rats 
(1) Für einen Konzern (§ 18 Abs. 1 des Aktien-
gesetzes) kann durch Beschlüsse der einzelnen 
Gesamtbetriebsräte ein Konzernbetriebsrat er-
richtet werden. Die Errichtung erfordert die Zu-
stimmung der Gesamtbetriebsräte der Konzern-
unternehmen, in denen insgesamt mehr als 50 
vom Hundert der Arbeitnehmer der 
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ternehmen beschäftigt sind. 
 
(2) ...  

unternehmen beschäftigt sind. 
 
(2) ... 
 

§ 55. Zusammensetzung des K onzer n-
betr iebsrats, Stimmengewicht 
(1) In den Konzernbetriebsrat entsendet jeder 
Gesamtbetriebsrat, wenn ihm Vertreter beider 
Gruppen angehören, zwei seiner Mitglieder, 
wenn ihm Vertreter nur einer Gruppe angehö-
ren, eines seiner Mitglieder. Werden zwei Mit-
glieder entsandt, so dürfen sie nicht derselben 
Gruppe angehören. Haben die nach §47 Abs.2 
Satz 3 entsandten Mitglieder des Gesamtbe-
triebsrats mehr als die Hälfte und die Vertreter 
jeder  Gruppe mehr als ein Zehntel aller Stim-
men im Gesamtbetriebsrat und gehören jeder 
Gruppe mindestens drei Mitglieder des Gesamt-
betriebsrats an, so wählt jede Gruppe den auf 
sie entfallenden Gruppenvertreter. Die Sätze 1 
bis 3 gelten entsprechend für die Abberufung. 
 
(2) Der Gesamtbetriebsrat hat für jedes Mitglied 
des Konzernbetriebsrats mindestens ein Ersatz-
mitglied zu bestellen und die Reihenfolge des 
Nachrückens festzulegen. Für die Bestellung gilt 
Absatz 1 entsprechend. 
 
(3) Jedes Mitglied des Konzernbetriebsrats hat 
so viele Stimmen, wie die Mitglieder seiner 
Gruppe im Gesamtbetriebsrat insgesamt Stim-
men haben. Entsendet ein Gesamtbetriebsrat nur 
ein Mitglied in den Konzernbetriebsrat, so hat 
dieses Mitglied so viele Stimmen, wie die Mit-
glieder des Gesamtbetriebsrats, von dem es ent-
sandt wurde, insgesamt im Gesamtbetriebsrat 
Stimmen haben. 
 
(4) Durch Tarifvertrag oder Betriebsvereinba-
rung kann die Mitgliederzahl des Konzernbe-
triebsrats abweichend von Absatz 1 Satz 1 gere-
gelt werden. § 47 Abs. 5 bis 8 gilt entsprechend. 

 

§ 55. Zusammensetzung des K onzer n-
betr iebsrats, Stimmengewicht 
(1) In den Konzernbetriebsrat entsendet jeder 
Gesamtbetriebsrat zwei seiner M itglieder. Die 
Geschlechter sollen angemessen berücksich-
tigt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Der Gesamtbetriebsrat hat für jedes Mitglied 
des Konzernbetriebsrats mindestens ein Ersatz-
mitglied zu bestellen und die Reihenfolge des 
Nachrückens festzulegen.  
 
 
(3) Jedem M itglied des K onzernbetriebsrats 
stehen die Stimmen der M itglieder des ent-
sendenden Gesamtbetriebsrats je zur Hälfte 
zu.  
 
 
 
 
 
 
(4) Durch Tarifvertrag oder Betriebsvereinba-
rung kann die Mitgliedszahl des Konzernbe-
triebsrats abweichend von Absatz 1 Satz 1 gere-
gelt werden. § 47 Abs. 5 bis 9 gilt entsprechend. 

 
§ 58. Zuständigkeit 
(1) Der Konzernbetriebsrat ist zuständig für die 
Behandlung von Angelegenheiten, die den Kon-
zern oder mehrere Konzernunternehmen betref-
fen und nicht durch die einzelnen Gesamtbe-
triebsräte innerhalb ihrer Unternehmen geregelt 
werden können. Er ist den einzelnen Gesamtbe-
triebsräten nicht übergeordnet. 
 
 
 

§ 58. Zuständigkeit 
(1) Der Konzernbetriebsrat ist zuständig für die 
Behandlung von Angelegenheiten, die den Kon-
zern oder mehrere Konzernunternehmen betref-
fen und nicht durch die einzelnen Gesamtbe-
triebsräte innerhalb ihrer Unternehmen geregelt 
werden können; seine Zuständigkeit erstreckt 
sich insoweit auch auf Unternehmen, die ei-
nen Gesamtbetriebsrat nicht gebildet haben, 
sowie auf Betriebe der K onzernunternehmen 
ohne Betriebsrat. Er ist den einzelnen Gesamt-
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(2) Der Gesamtbetriebsrat kann mit der Mehr-
heit der Stimmen seiner Mitglieder den Kon-
zernbetriebsrat beauftragen, eine Angelegenheit 
für ihn zu behandeln. Der Gesamtbetriebsrat 
kann sich dabei die Entscheidungsbefugnis vor-
behalten. § 27 Abs. 3 Satz 3 und 4 gilt entspre-
chend.  

betriebsräten nicht übergeordnet. 
 
(2) Der Gesamtbetriebsrat kann mit der Mehr-
heit der Stimmen seiner Mitglieder den Kon-
zernbetriebsrat beauftragen, eine Angelegenheit 
für ihn zu behandeln. Der Gesamtbetriebsrat 
kann sich dabei die Entscheidungsbefugnis vor-
behalten. § 27 Abs. 2 Satz 3 und 4 gilt entspre-
chend. 
 

§ 59. Geschäftsführ ung 
(1) Für den Konzernbetriebsrat gelten § 25 Abs. 
1, § 26 Abs. 1 und 3, § 27 Abs. 3 und 4, § 28 
Abs. 1 Satz 1 und 3, Abs. 3, die §§ 30, 31, 34, 
35, 36, 37 Abs. 1 bis 3 sowie die §§ 40, 41 und 
51 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2, 4 bis 6 entspre-
chend. 
 
(2) ...  

§ 59. Geschäftsführ ung 
(1) Für den K onzernbetriebsrat gelten § 25 
Abs. 1, die §§ 26, 27 Abs. 2 und 3, § 28 Abs. 1 
Satz 1 und 3, Abs. 2, die §§ 30, 31, 34, 35, 36, 
37 Abs. 1 bis 3 sowie die §§ 40, 41 und 51 Abs. 
1 Satz 2 und Abs. 3 bis 5 entsprechend. 
 
 
(2) ...  
 

bislang keine Regelung vorhanden 
 

§ 59a. Teilnahme der  K onzer nschwer-
behinder tenver tretung 
Die K onzernschwerbehindertenvertretung (§ 
97 Abs. 2 des Neunten Buches Sozialgesetz-
buch) kann an allen Sitzungen des K onzern-
betriebsrats beratend teilnehmen.  
 

§ 62. Zahl der  Jugend- und Auszubil-
dendenver treter , Zusammensetzung 
der  Jugend- und Auszubildendenver-
tretung 
(1) Die Jugend- und Auszubildendenvertretung 
besteht in Betrieben mit in der Regel 
    5 bis 20 der in § 60 Abs. 1 genannten Arbeit-

nehmer aus 1 Jugend- und Auszubildendenver-
treter, 

    21 bis 50 der in § 60 Abs. 1 genannten Ar-
beitnehmer aus 3 Jugend- und Auszubilden-
denvertretern, 

    51 bis 200 der in § 60 Abs. 1 genannten Ar-
beitnehmer aus 5 Jugend- und Auszubilden-
denvertretern, 

   201 bis 300 der in § 60 Abs. 1 genannten Ar-
beitnehmer aus 7 Jugend- und Auszubilden-
denvertretern, 

   301 bis 600 der in § 60 Abs. 1 genannten Ar-
beitnehmer aus 9 Jugend- und Auszubilden-
denvertretern, 

   601 bis 1000 der in § 60 Abs. 1 genannten Ar-
beitnehmer aus 11 Jugend- und Auszubilden-
denvertretern, 

   mehr als 1000 der in § 60 Abs. 1 genannten 
Arbeitnehmer aus 13 Jugend- und Auszubil-

§ 62. Zahl der  Jugend- und Auszubil-
dendenver treter , Zusammensetzung 
der  Jugend- und Auszubildendenver-
tretung 
(1)  Die Jugend- und Auszubildendenvertretung 
besteht in Betrieben mit in der Regel 
    5 bis 20 der in § 60 Abs. 1 genannten Arbeit-

nehmer aus einer Person, 
    21 bis 50 der in § 60 Abs. 1 genannten Ar-

beitnehmer aus 3 M itgliedern, 
    51 bis 150 der in § 60 Abs. 1 genannten Ar-

beitnehmer aus 5 M itgliedern, 
   151 bis 300 der in § 60 Abs. 1 genannten Ar-

beitnehmer aus 7 M itgliedern, 
   301 bis 500 der in § 60 Abs. 1 genannten Ar-

beitnehmer aus 9 M itgliedern, 
   501 bis 700 der in § 60 Abs. 1 genannten Ar-

beitnehmer aus 11 M itgliedern, 
   701 bis 1000 der in § 60 Abs. 1 genannten 

Arbeitnehmer aus 13 M itgliedern, 
   mehr als 1000 der in § 60 Abs. 1 genannten 

Arbeitnehmer aus 15 M itgliedern. 
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dendenvertretern. 
 
(2) ... 
 
(3) Die Geschlechter sollen entsprechend ihrem 
zahlenmäßigen Verhältnis vertreten sein. 
 

 
 
(2) ... 
 
(3) Das Geschlecht, das unter den in § 60 Abs. 
1 genannten Arbeitnehmern in der  M inder-
heit ist, muss mindestens entsprechend sei-
nem zahlenmäßigen Verhältnis in der Ju-
gend- und Auszubildendenvertretung vertre-
ten sein, wenn diese aus mindestens drei M it-
gliedern besteht.  
 

§ 63. Wahlvorschr iften 
(1) Die Jugend- und Auszubildendenvertretung 
wird in geheimer, unmittelbarer und gemeinsa-
mer Wahl gewählt. 
 
(2) Spätestens acht Wochen vor Ablauf der 
Amtszeit der Jugend- und Auszubildendenver-
tretung bestellt der Betriebsrat den Wahlvor-
stand und seinen Vorsitzenden. Für die Wahl der 
Jugend- und Auszubildendenvertreter gelten § 
14 Abs. 3 bis 5, 6 Satz 1 zweiter Halbsatz, Abs. 7 
und 8, § 16 Abs. 1 Satz 6 und 7, § 18 Abs. 1 Satz 
1 und Abs. 3 sowie die §§ 19 und 20 entspre-
chend. 
 
(3) Bestellt der Betriebsrat den Wahlvorstand 
nicht oder nicht spätestens sechs Wochen vor 
Ablauf der Amtszeit der Jugend- und Auszubil-
dendenvertretung oder kommt der Wahlvorstand 
seiner Verpflichtung nach § 18 Abs. 1 Satz 1 
nicht nach, so gelten § 16 Abs. 2 Satz 1 und 2 
und § 18 Abs. 1 Satz 2 entsprechend mit der 
Maßgabe, dass der Antrag beim Arbeitsgericht 
auch von jugendlichen Arbeitnehmern gestellt 
werden kann. 
 

§ 63. Wahlvorschr iften 
(1) Die Jugend- und Auszubildendenvertre-
tung wird in geheimer  und unmittelbarer  
Wahl gewählt. 
 
(2) Spätestens acht Wochen vor Ablauf der 
Amtszeit der Jugend- und Auszubildendenver-
tretung bestellt der Betriebsrat den Wahlvor-
stand und seinen Vorsitzenden. Für die Wahl der 
Jugend- und Auszubildendenvertreter gelten § 
14 Abs. 2 bis 5, § 16 Abs. 1 Satz 4 bis 6, § 18 
Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 sowie die §§ 19 und 20 
entsprechend. 
 
 
(3) Bestellt der Betriebsrat den Wahlvorstand 
nicht oder nicht spätestens sechs Wochen vor 
Ablauf der Amtszeit der Jugend- und Auszubil-
dendenvertretung oder kommt der Wahlvorstand 
seiner Verpflichtung nach § 18 Abs. 1 Satz 1 
nicht nach, so gelten § 16 Abs. 2 Satz 1 und 2, 
Abs. 3 Satz 1 und § 18 Abs. 1 Satz 2 entspre-
chend; der Antrag beim Arbeitsgericht kann 
auch von jugendlichen Arbeitnehmern gestellt 
werden. 
 
(4) In Betrieben mit in der Regel fünf bis 
fünfzig der in § 60 Abs. 1 genannten Arbeit-
nehmer gilt auch § 14a entsprechend. Die 
Frist zur Bestellung des Wahlvorstandes wird 
im Falle des Absatzes 2 Satz 1 auf vier Wo-
chen und im Falle des Absatzes 3 Satz 1 auf 
drei Wochen verkürzt. 
 
(5) In Betrieben mit in der Regel 51 bis 100 
der in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer 
gilt § 14a Abs. 5 entsprechend. 
 

§ 65. Geschäftsführ ung 
(1) Für die Jugend- und Auszubildendenvertre-
tung gelten § 23 Abs. 1, § 24 Abs. 1, die §§ 25, 
26 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3, die §§ 30, 31, 33 
Abs. 1 und 2 sowie die §§ 34, 36, 37, 40 und 41 

§ 65. Geschäftsführ ung 
(1) Für die Jugend- und Auszubildendenvertre-
tung gelten § 23 Abs. 1, die §§ 24, 25, 26, 28 
Abs. 1 Satz 1 und 2, die §§ 30, 31, 33 Abs. 1 
und 2 sowie die §§ 34, 36, 37, 40 und 41 ent-
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Abs. 1 und 2 sowie die §§ 34, 36, 37, 40 und 41 
entsprechend. 
 
(2) ... 

und 2 sowie die §§ 34, 36, 37, 40 und 41 ent-
sprechend. 
 
(2) … 
 

§ 70. Allgemeine Aufgaben 
(1) Die Jugend- und Auszubildendenvertretung 
hat folgende allgemeine Aufgaben: 
1.  Maßnahmen, die den in § 60 Abs. 1 genann-

ten Arbeitnehmern dienen, insbesondere in 
Fragen der Berufsbildung, beim Betriebsrat 
zu beantragen; 

 
 
 
 
 
 
 
2.  darüber zu wachen, dass die zugunsten der in 

§ 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer gelten-
den Gesetze, Verordnungen, Unfallverhü-
tungsvorschriften, Tarifverträge und Be-
triebsvereinbarungen durchgeführt werden; 

3.  Anregungen von in § 60 Abs. 1 genannten 
Arbeitnehmern, insbesondere in Fragen der 
Berufsbildung, entgegenzunehmen und, falls 
sie berechtigt erscheinen, beim Betriebsrat 
auf eine Erledigung hinzuwirken. Die Ju-
gend- und Auszubildendenvertretung hat die 
betroffenen in § 60 Abs. 1 genannten Ar-
beitnehmer über den Stand und das Ergebnis 
der Verhandlungen zu informieren. 

 
 
 
 

 
(2) ... 

§ 70. Allgemeine Aufgaben 
(1) Die Jugend- und Auszubildendenvertretung 
hat folgende allgemeine Aufgaben: 
1. Maßnahmen, die den in § 60 Abs. 1 genann-

ten Arbeitnehmern dienen, insbesondere in 
Fragen der Berufsbildung und der Über-
nahme der zu ihrer Berufsausbildung Be-
schäftigten in ein Arbeitsverhältnis, beim 
Betriebsrat zu beantragen; 

1a. M aßnahmen zur Durchsetzung der tat-
sächlichen Gleichstellung der in § 60 Abs. 
1 genannten Arbeitnehmer entsprechend § 
80 Abs. 1 Nr. 2a und 2b beim Betriebsrat 
zu beantragen;       

2. darüber zu wachen, dass die zugunsten der in 
§ 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer gelten-
den Gesetze, Verordnungen, Unfallverhü-
tungsvorschriften, Tarifverträge und Be-
triebsvereinbarung durchgeführt werden; 

3. Anregungen von in § 60 Abs. 1 genannten 
Arbeitnehmern, insbesondere in Fragen der 
Berufsbildung, entgegenzunehmen und, falls 
sie berechtigt erscheinen, beim Betriebsrat 
auf eine Erledigung hinzuwirken. Die Ju-
gend- und Auszubildendenvertretung hat die 
betroffenen in § 60 Abs. 1 genannten Arbeit-
nehmer über den Stand und das Ergebnis der 
Verhandlungen zu informieren; 

4. die Integration ausländischer, in § 60 Abs. 
1 genannter  Arbeitnehmer im Betrieb zu 
fördern und entsprechende M aßnahmen 
beim Betriebsrat zu beantragen. 

 
(2) ... 
 

§ 72. Voraussetzung der  Er r ichtung, 
M itglieder zahl, Stimmengewicht 
(1) – (4) ... 
 
(5) Gehören nach Absatz 2 der Gesamt-Jugend- 
und Auszubildendenvertretung mehr als zwanzig 
Mitglieder an und besteht keine tarifliche Rege-
lung nach Absatz 4, so ist zwischen Gesamtbe-
triebsrat und Arbeitgeber eine Betriebsvereinba-
rung über die Mitgliederzahl der Gesamt-
Jugend- und Auszubildendenvertretung abzu-
schließen, in der bestimmt wird, dass Jugend- 
und Auszubildendenvertretungen mehrerer Be-
triebe eines Unternehmens, die regional oder 

§ 72. Voraussetzung der  Er r ichtung, 
M itglieder zahl, Stimmengewicht 
(1) – (4) ... 
 
(5) Gehören nach Absatz 2 der Gesamt-Jugend- 
und Auszubildendenvertretung mehr als zwanzig 
Mitglieder an und besteht keine tarifliche Rege-
lung nach Absatz 4, so ist zwischen Gesamtbe-
triebsrat und Arbeitgeber eine Betriebsvereinba-
rung über die Mitgliederzahl der Gesamt-
Jugend- und Auszubildendenvertretung abzu-
schließen, in der bestimmt wird, dass Jugend- 
und Auszubildendenvertretungen mehrerer Be-
triebe eines Unternehmens, die regional oder 
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durch gleichartige Interessen miteinander ver-
bunden sind, gemeinsam Mitglieder in die Ge-
samt- Jugend- und Auszubildendenvertretung 
entsenden. Satz 1 gilt entsprechend für die Ab-
berufung der Gesamt-Jugend- und Auszubilden-
denvertretung und die Bestellung von Ersatzmit-
gliedern. 
 
(6) - (7) ...  

durch gleichartige Interessen miteinander ver-
bunden sind, gemeinsam Mitglieder in die Ge-
samt- Jugend- und Auszubildendenvertretung 
entsenden.  
 
 
 
 
(6) - (7) ... 
 
(8) Für die M itglieder der Gesamt-Jugend- 
und Auszubildendenvertretung, die aus ei-
nem gemeinsamen Betrieb mehrerer Unter-
nehmen entsandt worden sind, können durch 
Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarung von 
Absatz 7 abweichende Regelungen getroffen 
werden. 
 

§ 73. Geschäftführ ung und Geltung 
sonstiger  Vorschr iften 
(1) ... 
 
(2) Für die Gesamt-Jugend- und Auszubilden-
denvertretung gelten § 25 Abs. 1 und 3, § 26 
Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3, die §§ 30, 31, 34, 36, 
37 Abs. 1 bis 3, die §§ 40, 41, 48, 49, 50, 51 
Abs. 3, 4 und 6 sowie die §§ 66 bis 68 entspre-
chend.  
  

§ 73. Geschäftführ ung und Geltung 
sonstiger  Vorschr iften 
(1) ... 
 
(2) Für die Gesamt-Jugend- und Auszubilden-
denvertretung gelten § 25 Abs. 1, die §§ 26, 28 
Abs. 1 Satz 1, die §§ 30, 31, 34, 36, 37 Abs. 1 
bis 3, die §§ 40, 41, 48, 49, 50, 51 Abs. 2 bis 5 
sowie die §§ 66 bis 68 entsprechend. 

bislang keine Regelung vorhanden § 73a. Voraussetzung der  Er r ichtung, 
M itglieder zahl, Stimmengewicht 
(1) Bestehen in einem K onzern (§ 18 Abs. 1 
des Aktiengesetzes) mehrere Gesamt-Jugend- 
und Auszubildendenvertretungen, kann 
durch Beschlüsse der  einzelnen Gesamt-
Jugend- und Auszubildendenvertretungen ei-
ne K onzern-Jugend- und Auszubildendenver-
tretung errichtet werden. Die Errichtung er-
fordert die Zustimmung der  Gesamt-Jugend- 
und Auszubildendenvertretung der K onzern-
unternehmen, in denen insgesamt mindestens 
75 vom Hundert der in § 60 Abs. 1 genannten 
Arbeitnehmer beschäftigt sind. Besteht in ei-
nem K onzernunternehmen nur  eine Jugend- 
und Auszubildendenvertretung, so nimmt  
diese die Aufgaben einer Gesamt-Jugend- 
und Auszubildendenvertretung nach den 
Vorschriften dieses Abschnitts wahr. 
 
(2) In die K onzern-Jugend- und Auszubil-
dendenvertretung entsendet jede Gesamt-
Jugend- und Auszubildendenvertretung eines 
ihrer  M itglieder. Sie hat für jedes M itglied 
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mindestens ein Ersatzmitglied zu bestellen 
und die Reihenfolge des Nachrückens festzu-
legen. 
 
(3) Jedes M itglied der K onzern-Jugend- und 
Auszubildendenvertretung hat so viele Stim-
men, wie die M itglieder  der  entsendenden 
Gesamt-Jugend- und Auszubildendenvertre-
tung insgesamt Stimmen haben. 
 
(4) § 72 Abs. 4 bis 8 gilt entsprechend. 
 

bislang keine Regelung vorhanden § 73b. Geschäftsführ ung und Geltung 
sonstiger  Vorschr iften 
(1) Die K onzern-Jugend- und Auszubilden-
denvertretung kann nach Verständigung des 
K onzernbetriebsrats Sitzungen abhalten. An 
den Sitzungen kann der Vorsitzende oder ein 
beauftragtes M itglied des K onzernbetriebs-
rats teilnehmen. 
 
(2) Für die K onzern-Jugend- und Auszubil-
dendenvertretung gelten § 25 Abs. 1, die §§ 
26, 28 Abs. 1 Satz 1, die §§ 30, 31, 34, 36, 37 
Abs. 1 bis 3, die §§ 40, 41, 51 Abs. 3 bis 5, die 
§§ 56, 57, 58, 59 Abs. 2 und die §§ 66 bis 68 
entsprechend. 
 

§ 74. Gr undsätze für  die Zusammen-
arbeit 
(1) ... 
 
(2) Maßnahmen des Arbeitskampfes zwischen 
Arbeitgeber und Betriebsrat sind unzulässig; 
Arbeitskämpfe tariffähiger Parteien werden 
hierdurch nicht berührt. Arbeitgeber und Be-
triebsrat haben Betätigungen zu unterlassen, 
durch die der Arbeitsablauf oder der Frieden des 
Betriebs beeinträchtigt werden. Sie haben jede 
parteipolitische Betätigung im Betrieb zu unter-
lassen; die Behandlung von Angelegenheiten ta-
rifpolitischer, sozialpolitischer und wirtschaftli-
cher Art, die den Betrieb oder seine Arbeitneh-
mer unmittelbar betreffen, wird hierdurch nicht 
berührt. 
 
(3) ... 

§ 74. Gr undsätze für  die Zusammen-
arbeit 
(1) ... 
 
(2) Maßnahmen des Arbeitskampfes zwischen 
Arbeitgeber und Betriebsrat sind unzulässig; 
Arbeitskämpfe tariffähiger Parteien werden 
hierdurch nicht berührt. Arbeitgeber und Be-
triebsrat haben Betätigungen zu unterlassen, 
durch die der Arbeitsablauf oder der Frieden des 
Betriebs beeinträchtigt werden. Sie haben jede 
parteipolitische Betätigung im Betrieb zu unter-
lassen; die Behandlung von Angelegenheiten ta-
rifpolitischer, sozialpolitischer, umweltpoliti-
scher  und wirtschaftlicher Art, die den Betrieb 
oder seine Arbeitnehmer unmittelbar betreffen, 
wird hierdurch nicht berührt. 
 
(3) ... 
 

§ 75. Grundsätze für  die Behandlung 
der  Betr iebsangehör igen 
(1) Arbeitgeber und Betriebsrat haben darüber 
zu wachen, dass alle im Betrieb tätigen Personen 
nach den Grundsätzen von Recht und Billigkeit 

§ 75. Grundsätze für  die Behandlung 
der  Betr iebsangehör igen 
(1) Arbeitgeber und Betriebsrat haben darüber 
zu wachen, dass alle im Betrieb tätigen Personen 
nach den Grundsätzen von Recht und Billigkeit 
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behandelt werden, insbesondere, dass jede un-
terschiedliche Behandlung von Personen wegen 
ihrer Abstammung, Religion, Nationalität, Her-
kunft, politischen oder gewerkschaftlichen Betä-
tigung oder Einstellung oder wegen ihres Ge-
schlechts unterbleibt. Sie haben darauf zu ach-
ten, dass Arbeitnehmer nicht wegen Überschrei-
tung bestimmter Altersstufen benachteiligt wer-
den. 

 
(2) Arbeitgeber und Betriebsrat haben die freie 
Entfaltung der Persönlichkeit der im Betrieb be-
schäftigten Arbeitnehmer zu schützen und zu 
fördern. 
 

behandelt werden, insbesondere, dass jede un-
terschiedliche Behandlung von Personen wegen 
ihrer Abstammung, Religion, Nationalität, Her-
kunft, politischen oder gewerkschaftlichen Betä-
tigung oder Einstellung oder wegen ihres Ge-
schlechts oder ihrer sexuellen Identität unter-
bleibt. Sie haben darauf zu achten, dass Arbeit-
nehmer nicht wegen Überschreitung bestimmter 
Altersstufen benachteiligt werden. 
 
(2) Arbeitgeber und Betriebsrat haben die freie 
Entfaltung der Persönlichkeit der im Betrieb be-
schäftigten Arbeitnehmer zu schützen und zu 
fördern. Sie haben die Selbständigkeit und Ei-
geninitiative der Arbeitnehmer und Arbeits-
gruppen zu fördern. 
 
 

§ 78. Schutzbestimmungen 
Die Mitglieder des Betriebsrats, des Gesamtbe-
triebsrats, des Konzernbetriebsrats, der Jugend- 
und Auszubildendenvertretung, der Gesamt-
Jugend- und Auszubildendenvertretung, des 
Wirtschaftausschusses, der Bordvertretung, des 
Seebetriebsrats, der in § 3 Abs. 1 Nr. 1 und 2 ge-
nannten Vertretungen der Arbeitnehmer, der Ei-
nigungsstelle, einer tariflichen Schlichtungsstel-
le (§ 76 Abs. 8) und einer betrieblichen Be-
schwerdestelle (§ 86) dürfen in der Ausübung 
ihrer Tätigkeit nicht gestört oder behindert wer-
den. Sie dürfen wegen ihrer Tätigkeit nicht be-
nachteiligt oder begünstigt werden; dies gilt 
auch für ihre berufliche Entwicklung. 
 

§ 78. Schutzbestimmungen 
Die Mitglieder des Betriebsrats, des Gesamtbe-
triebsrats, des Konzernbetriebsrats, der Jugend- 
und Auszubildendenvertretung, der Gesamt-
Jugend- und Auszubildendenvertretung, der  
K onzern-Jugend- und Auszubildendenvertre-
tung, des Wirtschaftausschusses, der Bordver-
tretung, des Seebetriebsrats, der in § 3 Abs. 1 
genannten Vertretungen der Arbeitnehmer, der 
Einigungsstelle, einer tariflichen Schlichtungs-
stelle (§ 76 Abs. 8) und einer betrieblichen Be-
schwerdestelle (§ 86) sowie Auskunftsperso-
nen (§ 80 Abs. 2 Satz 3) dürfen in der Aus-
übung ihrer Tätigkeit nicht gestört oder behin-
dert werden. Sie dürfen wegen ihrer Tätigkeit 
nicht benachteiligt oder begünstigt werden; dies 
gilt auch für ihre berufliche Entwicklung. 
 

§ 79. Geheimhaltungspflicht 
(1) ...  
 
(2) Absatz 1 gilt sinngemäß für die Mitglieder 
und Ersatzmitglieder des Gesamtbetriebsrats, 
des Konzernbetriebsrats, der Jugend- und Aus-
zubildendenvertretung, der Gesamt-Jugend- und 
Auszubildendenvertretung, des Wirtschaftsaus-
schusses, der Bordvertretung, des Seebetriebs-
rats, der gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1 und 2 gebilde-
ten Vertretungen der Arbeitnehmer, der Eini-
gungsstelle, der tariflichen Schlichtungsstelle (§ 
76 Abs. 8) und einer betrieblichen Beschwerde-
stelle (§ 86) sowie für die Vertreter von Ge-
werkschaften oder von Arbeitgebervereinigun-
gen. 
 

§ 79. Geheimhaltungspflicht 
(1) ... 
 
(2) Absatz 1 gilt sinngemäß für die Mitglieder 
und Ersatzmitglieder des Gesamtbetriebsrats, 
des Konzernbetriebsrats, der Jugend- und Aus-
zubildendenvertretung, der Gesamt-Jugend- und 
Auszubildendenvertretung, der K onzern-
Jugend- und Auszubildendenvertretung, des 
Wirtschaftsausschusses, der Bordvertretung, des 
Seebetriebsrats, der gemäß § 3 Abs. 1 gebildeten 
Vertretungen der Arbeitnehmer, der Einigungs-
stelle, der tariflichen Schlichtungsstelle (§ 76 
Abs. 8) und einer betrieblichen Beschwerdestel-
le (§ 86) sowie für die Vertreter von Gewerk-
schaften oder von Arbeitgebervereinigungen. 
 

§ 80. Allgemeine Aufgaben § 80. Allgemeine Aufgaben 
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(1) Der Betriebsrat hat folgende  allgemeine 
Aufgaben: 
1.  darüber zu wachen, dass die zugunsten der 

Arbeitnehmer geltenden Gesetze, Verord-
nungen, Unfallverhütungsvorschriften, Ta-
rifverträge und Betriebsvereinbarungen 
durchgeführt werden; 

2.  Maßnahmen, die dem Betrieb und der Beleg-
schaft dienen, beim Arbeitgeber zu beantra-
gen; 

2a. die Durchsetzung der tatsächlichen Gleich-
berechtigung von Frauen und Männern, ins-
besondere bei der Einstellung, Beschäfti-
gung, Aus-, Fort- und Weiterbildung und 
dem beruflichen Aufstieg, zu fördern; 

 
 
3.  Anregungen von Arbeitnehmern und der Ju-

gend- und Auszubildendenvertretung entge-
genzunehmen und, falls sie berechtigt er-
scheinen, durch Verhandlungen mit dem Ar-
beitgeber auf eine Erledigung hinzuwirken; 
er hat die betreffenden Arbeitnehmer über 
den Stand und das Ergebnis der Verhandlun-
gen zu unterrichten; 

4. die Eingliederung Schwerbehinderter und 
sonstiger besonders schutzbedürftiger Perso-
nen zu fördern; 

5. die Wahl einer Jugend- und Auszubildenden-
vertretung vorzubereiten und durchzuführen 
und mit dieser zur Förderung der Belange 
der in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer 
eng zusammenzuarbeiten; er kann von der 
Jugend- und Auszubildendenvertretung Vor-
schläge und Stellungnahmen anfordern; 

6. die Beschäftigung älterer Arbeitnehmer im 
Betrieb zu fördern; 

7. die Eingliederung ausländischer Arbeitneh-
mer im Betrieb und das Verständnis zwi-
schen ihnen und den deutschen Arbeitneh-
mern zu fördern. 

 
 
 
 
 
 

 
(2) Zur Durchführung seiner Aufgaben nach die-
sem Gesetz ist der Betriebsrat rechtzeitig und 
umfassend vom Arbeitgeber zu unterrichten. 
Ihm sind auf Verlangen jederzeit die zur Durch-
führung seiner Aufgaben erforderlichen Unter-
lagen zur Verfügung zu stellen; in diesem Rah-

(1) Der Betriebsrat hat folgende  allgemeine 
Aufgaben: 
1. darüber zu wachen, dass die zugunsten der 

Arbeitnehmer geltenden Gesetze, Verord-
nungen, Unfallverhütungsvorschriften, Tarif-
verträge und Betriebsvereinbarungen durch-
geführt werden; 

2. Maßnahmen, die dem Betrieb und der Beleg-
schaft dienen, beim Arbeitgeber zu beantra-
gen; 

2a. die Durchsetzung der tatsächlichen Gleich-
stellung von Frauen und Männern, insbeson-
dere bei der Einstellung, Beschäftigung,  
Aus-, Fort- und Weiterbildung und dem be-
ruflichen Aufstieg, zu fördern; 

2b. die Vereinbarkeit von Familie und Er-
werbstätigkeit zu fördern; 

3. Anregungen von Arbeitnehmern und der Ju-
gend- und Auszubildendenvertretung entge-
genzunehmen und, falls sie berechtigt er-
scheinen, durch Verhandlungen mit dem Ar-
beitgeber auf eine Erledigung hinzuwirken; 
er hat die betreffenden Arbeitnehmer über 
den Stand und das Ergebnis der Verhandlun-
gen zu unterrichten; 

4. die Eingliederung Schwerbehinderter und 
sonstiger besonders schutzbedürftiger Perso-
nen zu fördern; 

5. die Wahl einer Jugend- und Auszubildenden-
vertretung vorzubereiten und durchzuführen 
und mit dieser zur Förderung der Belange der 
in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer eng 
zusammenzuarbeiten; er kann von der Ju-
gend- und Auszubildendenvertretung Vor-
schläge und Stellungnahmen anfordern; 

6. die Beschäftigung älterer Arbeitnehmer im 
Betrieb zu fördern; 

7. die Integration ausländischer Arbeitnehmer 
im Betrieb und das Verständnis zwischen ih-
nen und den deutschen Arbeitnehmern zu 
fördern, sowie M aßnahmen zur Bekämp-
fung von Rassismus und Fremdenfeind-
lichkeit im Betrieb zu beantragen; 

8. die Beschäftigung im Betrieb zu fördern 
und zu sichern; 

9. M aßnahmen des Arbeitsschutzes und des  
betrieblichen Umweltschutzes zu fördern. 

 
(2) Zur Durchführung seiner Aufgaben nach die-
sem Gesetz ist der Betriebsrat rechtzeitig und 
umfassend vom Arbeitgeber zu unterrichten; die 
Unterrichtung erstreckt sich auch auf die Be-
schäftigung von Personen, die nicht in einem 
Arbeitsverhältnis zum Arbeitgeber stehen. 
Dem Betriebsrat
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men ist der Betriebsausschuss oder ein nach § 28 
gebildeter Ausschuss berechtigt, in die Listen 
über die Bruttolöhne und –gehälter Einblick zu 
nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Der Betriebsrat kann bei der Durchführung 
seiner Aufgaben nach näherer Vereinbarung mit 
dem Arbeitgeber Sachverständige hinzuziehen, 
soweit dies zur ordnungsgemäßen Erfüllung sei-
ner Aufgaben erforderlich ist. Für die Geheim-
haltungspflicht der Sachverständigen gilt § 79 
entsprechend. 
 

Dem Betriebsrat sind auf Verlangen jederzeit 
die zur Durchführung seiner Aufgaben erforder-
lichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen; in 
diesem Rahmen ist der Betriebsausschuss oder 
ein nach § 28 gebildeter Ausschuss berechtigt, in 
die Listen über die Bruttolöhne und –gehälter 
Einblick zu nehmen. Soweit es zur ordnungs-
gemäßen Erfüllung der Aufgaben des Be-
tr iebsrats er forder lich ist, hat der  Arbeitge-
ber ihm sachkundige Arbeitnehmer als Aus-
kunftspersonen zur Ver fügung zu stellen; er  
hat hierbei die Vorschläge des Betriebsrats zu 
berücksichtigen, soweit betriebliche Notwen-
digkeiten nicht entgegenstehen. 
 
(3) Der Betriebsrat kann bei der Durchführung 
seiner Aufgaben nach näherer Vereinbarung mit 
dem Arbeitgeber Sachverständige hinzuziehen, 
soweit dies zur ordnungsgemäßen Erfüllung sei-
ner Aufgaben erforderlich ist.  
 
 
 
(4) Für die Geheimhaltungspflicht der Aus-
kunftspersonen und der  Sachverständigen 
gilt § 79 entsprechend. 
 

bislang keine Regelung vorhanden § 86a. Vorschlagsrecht der  Ar beitneh-
mer  
Jeder  Arbeitnehmer hat das Recht, dem Be-
tr iebsrat Themen zur  Beratung vorzuschla-
gen. Wird ein Vorschlag von mindestens 5 
vom Hundert der Arbeitnehmer des Betriebs 
unterstützt, hat der  Betriebsrat diesen inner-
halb von zwei M onaten auf die Tagesordnung 
einer Betriebsratssitzung zu setzen. 
 

§ 87. M itbestimmungsrechte 
(1) Der Betriebsrat hat, soweit eine gesetzliche 
oder tarifliche Regelung nicht besteht, in fol-
genden Angelegenheiten mitzubestimmen: 
1. – 12. ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) ... 

§ 87. M itbestimmungsrechte 
(1) Der Betriebsrat hat, soweit eine gesetzliche 
oder tarifliche Regelung nicht besteht, in fol-
genden Angelegenheiten mitzubestimmen: 
1. – 12. ... 
13. Grundsätze über die Durchführung von 

Gruppenarbeit; Gruppenarbeit im Sinne 
dieser Vorschrift liegt vor, wenn im Rah-
men des betrieblichen Arbeitsablaufs eine 
Gruppe von Arbeitnehmern eine ihr über-
tragene Gesamtaufgabe im Wesentlichen 
eigenverantwortlich er ledigt. 

 
(2) ... 
 

§ 88. Freiwillige Vereinbar ungen § 88. Freiwillige Vereinbar ungen 
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Durch Betriebsvereinbarung können insbesonde-
re geregelt werden 
1. zusätzliche Maßnahmen zur Verhütung von 

Arbeitsunfällen und Gesundheitsschädigun-
gen; 

 
 
2. die Errichtung von Sozialeinrichtungen, deren 

Wirkungsbereich auf den Betrieb, das Un-
ternehmen oder den Konzern beschränkt ist; 

3. Maßnahmen zur Förderung der Vermögens-
bildung. 

 

Durch Betriebsvereinbarung können insbesonde-
re geregelt werden 
1. zusätzliche Maßnahmen zur Verhütung von 

Arbeitsunfällen und Gesundheitsschädigun-
gen; 

1a. M aßnahmen des betrieblichen Umwelt-
schutzes; 

2. die Errichtung von Sozialeinrichtungen, deren 
Wirkungsbereich auf den Betrieb, das Unter-
nehmen oder den Konzern beschränkt ist; 

3. Maßnahmen zur Förderung der Vermögens-
bildung; 

4. M aßnahmen zur Integration ausländischer  
Arbeitnehmer sowie zur Bekämpfung von 
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit im 
Betrieb. 

 
§ 89. Arbeitsschutz 

 
(1) Der Betriebsrat hat bei der Bekämpfung von 
Unfall- und Gesundheitsgefahren die für den 
Arbeitsschutz zuständigen Behörden, die Träger 
der gesetzlichen Unfallversicherung und die 
sonstigen in Betracht kommenden Stellen durch 
Anregung, Beratung und Auskunft zu unterstüt-
zen sowie sich für die Durchführung der Vor-
schriften über den Arbeitsschutz und die Unfall-
verhütung im Betrieb einzusetzen. 
 

 
 
(2) Der Arbeitgeber und die in Absatz 1 genann-
ten Stellen sind verpflichtet, den Betriebsrat o-
der die von ihm bestimmten Mitglieder des Be-
triebsrats bei allen im Zusammenhang mit dem 
Arbeitsschutz oder der Unfallverhütung stehen-
den Besichtigungen und Fragen und bei Unfall-
untersuchungen hinzuzuziehen. Der Arbeitgeber 
hat dem Betriebsrat unverzüglich die den Ar-
beitsschutz und die Unfallverhütung betreffen-
den Auflagen und Anordnungen der in Absatz 1 
genannten Stellen mitzuteilen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 89. Arbeits- und betr ieblicher  Um-
weltschutz 
(1) Der Betriebsrat hat sich dafür einzusetzen, 
dass die Vorschriften über den Arbeitsschutz 
und die Unfallverhütung im Betrieb sowie 
über den betrieblichen Umweltschutz durch-
geführt werden. Er  hat bei der Bekämpfung 
von Unfall- und Gesundheitsgefahren die für  
den Arbeitsschutz zuständigen Behörden, die 
Träger der gesetzlichen Unfallversicherung 
und die sonstigen in Betracht kommenden 
Stellen durch Anregung, Beratung und Aus-
kunft zu unterstützen.  
 

(2) Der Arbeitgeber und die in Absatz 1 Satz 2 
genannten Stellen sind verpflichtet, den Be-
triebsrat oder die von ihm bestimmten Mitglie-
der des Betriebsrats bei allen im Zusammenhang 
mit dem Arbeits- und betrieblichen Umwelt-
schutz oder der Unfallverhütung stehenden Be-
sichtigungen und Fragen und bei Unfalluntersu-
chungen hinzuzuziehen. Der Arbeitgeber hat den 
Betriebsrat auch bei allen im Zusammenhang 
mit dem betrieblichen Umweltschutz stehen-
den Besichtigungen und Fragen hinzuzuzie-
hen und ihm unverzüglich die den Arbeits-
schutz, die Unfallverhütung und den betrieb-
lichen Umweltschutz betreffenden Auflagen 
und Anordnungen der zuständigen Stellen mit-
zuteilen. 
 
(3) Als betrieblicher Umweltschutz im Sinne 
dieses Gesetzes sind alle personellen und or-
ganisatorischen M aßnahmen sowie alle die 
betrieblichen Bauten, Räume, technische An-
lagen, Arbeitsver fahren, Arbeitsabläufe und 
Arbeitsplätze betreffenden M aßnahmen zu 
verstehen, die dem Umweltschutz dienen. 
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(3) An Besprechungen des Arbeitgebers mit den 
Sicherheitsbeauftragten im Rahmen des § 22 
Abs. 2 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch 
nehmen vom Betriebsrat beauftragte Betriebs-
ratsmitglieder teil. 
 
(4) Der Betriebsrat erhält die Niederschriften 
über Untersuchungen, Besichtigungen und Be-
sprechungen, zu denen er nach den Absätzen 2 
und 3 hinzuzuziehen ist. 
 

(5) Der Arbeitgeber hat dem Betriebsrat eine 
Durchschrift der nach § 193 Abs. 5 des Siebten 
Buches Sozialgesetzbuch vom Betriebsrat zu un-
terschreibenden Unfallanzeige auszuhändigen. 
 

verstehen, die dem Umweltschutz dienen. 
 
(4) An Besprechungen des Arbeitgebers mit den 
Sicherheitsbeauftragten im Rahmen des § 22 
Abs. 2 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch 
nehmen vom Betriebsrat beauftragte Betriebs-
ratsmitglieder teil. 
 
(5) Der Betriebsrat erhält vom Arbeitgeber  die 
Niederschriften über Untersuchungen, Besichti-
gungen und Besprechungen, zu denen er nach 
den Absätzen 2 und 4 hinzuzuziehen ist. 
 
(6) Der Arbeitgeber hat dem Betriebsrat eine 
Durchschrift der nach § 193 Abs. 5 des Siebten 
Buches Sozialgesetzbuch vom Betriebsrat zu un-
terschreibenden Unfallanzeige auszuhändigen. 
 

§ 92. Personalplanung 
(1) ... 
 
(2) Der Betriebsrat kann dem Arbeitgeber Vor-
schläge für die Einführung einer Personalpla-
nung einschließlich Maßnahmen im Sinne des § 
80 Abs. 1 Nr. 2a und ihre Durchführung ma-
chen. 
 

§ 92. Personalplanung 
(1) ... 
 
(2) Der Betriebsrat kann dem Arbeitgeber Vor-
schläge für die Einführung einer Personalpla-
nung und ihre Durchführung machen. 
 
 
 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend 
für M aßnahmen im Sinne des § 80 Abs. 1 Nr. 
2a und 2b, insbesondere für die Aufstellung 
und Durchführung von M aßnahmen zur  
Förderung der Gleichstellung von Frauen 
und M ännern. 
 

bislang keine Regelung vorhanden § 92a. Beschäftigungssicher ung 
(1) Der Betriebsrat kann dem Arbeitgeber  
Vorschläge zur Sicherung und Förderung der  
Beschäftigung machen. Diese können insbe-
sondere eine flexible Gestaltung der Arbeits-
zeit, die Förderung von Teilzeitarbeit und Al-
tersteilzeit, neue Formen der Arbeitsorgani-
sation, Änderungen der Arbeitsver fahren 
und Arbeitsabläufe, die Qualifizierung der  
Arbeitnehmer, Alternativen zur Ausgliede-
rung von Arbeit oder ihrer Vergabe an ande-
re Unternehmen sowie zum Produktions- und 
Investitionsprogramm zum Gegenstand ha-
ben. 
 
(2) Der Arbeitgeber hat die Vorschläge mit 
dem Betriebsrat zu beraten. Hält der Arbeit-
geber die Vorschläge des Betriebsrats für un-
geeignet, hat er dies zu begründen; in Betrie-
ben mit mehr als 100 Arbeitnehmern er folgt 
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die Begründung schrift lich. Zu den Beratun-
gen kann der Arbeitgeber oder der  Betriebs-
rat einen Vertreter des Arbeitsamtes oder des 
Landesarbeitsamtes hinzuziehen. 
 

§ 95. Auswahlr ichtlinien 
(1) ... 
 
(2) In Betrieben mit mehr als 1000 Arbeitneh-
mern kann der Betriebsrat die Aufstellung von 
Richtlinien über die bei Maßnahmen des Absat-
zes 1 Satz 1 zu beachtenden fachlichen und per-
sönlichen Voraussetzungen und sozialen Ge-
sichtspunkte verlangen. Kommt eine Einigung 
über die Richtlinien oder ihren Inhalt nicht 
zustande, so entscheidet die Einigungsstelle. Der 
Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung 
zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat. 
 
(3) ... 
 

§ 95. Auswahlr ichtlinien 
(1) ... 
 
(2) In Betrieben mit mehr als 500 Arbeitneh-
mern kann der Betriebsrat die Aufstellung von 
Richtlinien über die bei Maßnahmen des Absat-
zes 1 Satz 1 zu beachtenden fachlichen und per-
sönlichen Voraussetzungen und sozialen Ge-
sichtspunkte verlangen. Kommt eine Einigung 
über die Richtlinien oder ihren Inhalt nicht zu-
stande, so entscheidet die Einigungsstelle. Der 
Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung 
zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat. 
 
(3) ... 
 

§ 96. Förder ung der  Ber ufsbildung 
(1) Arbeitgeber und Betriebsrat haben im Rah-
men der betrieblichen Personalplanung und in 
Zusammenarbeit mit den für die Berufsbildung 
und den für die Förderung der Berufsbildung zu-
ständigen Stellen die Berufsbildung der Arbeit-
nehmer zu fördern. Der Arbeitgeber hat auf Ver-
langen des Betriebsrats mit diesem Fragen der 
Berufsbildung der Arbeitnehmer des Betriebs zu 
beraten. Hierzu kann der Betriebsrat Vorschläge 
machen. 
 
 
(2) ... 

§ 96. Förder ung der  Ber ufsbildung 
(1) Arbeitgeber und Betriebsrat haben im Rah-
men der betrieblichen Personalplanung und in 
Zusammenarbeit mit den für die Berufsbildung 
und den für die Förderung der Berufsbildung zu-
ständigen Stellen die Berufsbildung der Arbeit-
nehmer zu fördern. Der Arbeitgeber hat auf Ver-
langen des Betriebsrats den Berufsbildungsbe-
dar f zu ermitteln und mit ihm Fragen der Be-
rufsbildung der Arbeitnehmer des Betriebs zu 
beraten. Hierzu kann der Betriebsrat Vorschläge 
machen. 
 
(2) ... 
 

§ 97. Einr ichtungen und M aßnahmen 
der  Berufsbildung 
Der Arbeitgeber hat mit dem Betriebsrat über 
die Errichtung und Ausstattung betrieblicher 
Einrichtungen zur Berufsbildung, die Einfüh-
rung betrieblicher Berufsbildungsmaßnahmen 
und die Teilnahme an außerbetrieblichen Be-
rufsbildungsmaßnahmen zu beraten. 
 

§ 97. Einr ichtungen und M aßnahmen 
der  Berufsbildung 
(1) Der Arbeitgeber hat mit dem Betriebsrat ü-
ber die Errichtung und Ausstattung betrieblicher 
Einrichtungen zur Berufsbildung, die Einfüh-
rung betrieblicher Berufsbildungsmaßnahmen 
und die Teilnahme an außerbetrieblichen Be-
rufsbildungsmaßnahmen zu beraten. 
 
(2) Hat der Arbeitgeber M aßnahmen geplant 
oder  durchgeführt, die dazu führen, dass sich 
die Tätigkeit der betroffenen Arbeitnehmer 
ändert und ihre beruflichen K enntnisse und 
Fähigkeiten zur Er füllung ihrer Aufgaben 
nicht mehr ausreichen, so hat der Betriebsrat 
bei der Einführung von M aßnahmen der be-
tr ieblichen Berufsbildung mitzubestimmen. 
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K ommt eine Einigung nicht zustande, so ent-
scheidet die Einigungsstelle. Der  Spruch der  
Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen 
Arbeitgeber und Betriebsrat. 
 

§ 99. M itbestimmung bei personellen 
Einzelmaßnahmen 
(1) In Betrieben mit in der Regel mehr als zwan-
zig wahlberechtigten Arbeitnehmern hat der Ar-
beitgeber den Betriebsrat vor jeder Einstellung, 
Eingruppierung, Umgruppierung und Verset-
zung zu unterrichten, ihm die erforderlichen 
Bewerbungsunterlagen vorzulegen und Aus-
kunft über die Person der Beteiligten zu geben; 
er hat dem Betriebsrat unter Vorlage der erfor-
derlichen Unterlagen Auskunft über die Auswir-
kungen der geplanten Maßnahme zu geben und 
die Zustimmung des Betriebsrats zu der geplan-
ten Maßnahme einzuholen. Bei Einstellungen 
und Versetzungen hat der Arbeitgeber insbeson-
dere den in Aussicht genommenen Arbeitsplatz 
und die vorgesehene Eingruppierung mitzutei-
len. Die Mitglieder des Betriebsrats sind ver-
pflichtet, über die ihnen im Rahmen der perso-
nellen Maßnahme nach den Sätzen 1 und 2 be-
kannt gewordenen persönlichen Verhältnisse 
und Angelegenheiten der Arbeitnehmer, die ih-
rer Bedeutung oder ihrem Inhalt nach einer ver-
traulichen Behandlung bedürfen, Stillschweigen 
zu bewahren; § 79 Abs. 1 Satz 2 bis 4 gilt ent-
sprechend. 
 
(2) Der Betriebsrat kann die Zustimmung ver-
weigern, wenn 
1. die personelle Maßnahme gegen ein Gesetz, 

eine Verordnung, eine Unfallverhütungsvor-
schrift oder gegen eine Bestimmung in ei-
nem Tarifvertrag oder in einer Betriebsver-
einbarung oder gegen eine gerichtliche Ent-
scheidung oder eine behördliche Anordnung 
verstoßen würde, 

2. die personelle Maßnahme gegen eine Richtli-
nie nach § 95 verstoßen würde, 

3. die durch Tatsachen begründete Besorgnis be-
steht, dass infolge der personellen Maßnah-
me im Betrieb beschäftigte Arbeitnehmer 
gekündigt werden oder sonstige Nachteile 
erleiden, ohne dass dies aus betrieblichen 
oder persönlichen Gründen gerechtfertigt ist, 

 
 
 
4. der betroffene Arbeitnehmer durch die perso-

nelle Maßnahme benachteiligt wird, ohne 

§ 99. M itbestimmung bei personellen 
Einzelmaßnahmen 
(1) In Unternehmen mit in der Regel mehr als 
zwanzig wahlberechtigten Arbeitnehmern hat 
der Arbeitgeber den Betriebsrat vor jeder Ein-
stellung, Eingruppierung, Umgruppierung und 
Versetzung zu unterrichten, ihm die erforderli-
chen Bewerbungsunterlagen vorzulegen und 
Auskunft über die Person der Beteiligten zu ge-
ben; er hat dem Betriebsrat unter Vorlage der er-
forderlichen Unterlagen Auskunft über die 
Auswirkungen der geplanten Maßnahme zu ge-
ben und die Zustimmung des Betriebsrats zu der 
geplanten Maßnahme einzuholen. Bei Einstel-
lungen und Versetzungen hat der Arbeitgeber 
insbesondere den in Aussicht genommenen Ar-
beitsplatz und die vorgesehene Eingruppierung 
mitzuteilen. Die Mitglieder des Betriebsrats sind 
verpflichtet, über die ihnen im Rahmen der per-
sonellen Maßnahme nach den Sätzen 1 und 2 
bekannt gewordenen persönlichen Verhältnisse 
und Angelegenheiten der Arbeitnehmer, die ih-
rer Bedeutung oder ihrem Inhalt nach einer ver-
traulichen Behandlung bedürfen, Stillschweigen 
zu bewahren; § 79 Abs. 1 Satz 2 bis 4 gilt ent-
sprechend. 
 
(2) Der Betriebsrat kann die Zustimmung ver-
weigern, wenn 
1. die personelle Maßnahme gegen ein Gesetz, 

eine Verordnung, eine Unfallverhütungsvor-
schrift oder gegen eine Bestimmung in einem 
Tarifvertrag oder in einer Betriebsvereinba-
rung oder gegen eine gerichtliche Entschei-
dung oder eine behördliche Anordnung ver-
stoßen würde, 

2. die personelle Maßnahme gegen eine Richtli-
nie nach § 95 verstoßen würde, 

3. die durch Tatsachen begründete Besorgnis be-
steht, dass infolge der personellen Maßnahme 
im Betrieb beschäftigte Arbeitnehmer gekün-
digt werden oder sonstige Nachteile erleiden, 
ohne dass dies aus betrieblichen oder persön-
lichen Gründen gerechtfertigt ist; als Nach-
teil gilt bei unbefristeter Einstellung auch 
die Nichtberücksichtigung eines gleich ge-
eigneten befristet Beschäftigten,  

4. der betroffene Arbeitnehmer durch die perso-
nelle Maßnahme benachteiligt wird, ohne 
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dass dies aus betrieblichen oder in der Per-
son des Arbeitnehmers liegenden Gründen 
gerechtfertigt ist, 

5. eine nach § 93 erforderliche Ausschreibung 
im Betrieb unterblieben ist oder 

6. die durch Tatsachen begründete Besorgnis be-
steht, dass der für die personelle Maßnahme 
in Aussicht genommene Bewerber oder Ar-
beitnehmer den Betriebsfrieden durch ge-
setzwidriges Verhalten oder durch grobe 
Verletzung der in § 75 Abs. 1 enthaltenen 
Grundsätze stören werde. 

 
 
 
(3) - (4) ... 

dass dies aus betrieblichen oder in der Person 
des Arbeitnehmers liegenden Gründen ge-
rechtfertigt ist, 

5. eine nach § 93 erforderliche Ausschreibung 
im Betrieb unterblieben ist oder 

6. die durch Tatsachen begründete Besorgnis be-
steht, dass der für die personelle Maßnahme 
in Aussicht genommene Bewerber oder Ar-
beitnehmer den Betriebsfrieden durch ge-
setzwidriges Verhalten oder durch grobe Ver-
letzung der in § 75 Abs. 1 enthaltenen 
Grundsätze, insbesondere durch rassisti-
sche oder fremdenfeindliche Betätigung, 
stören werde. 

 
(3) - (4) ... 
 

§ 103. Außer ordentliche K ündigung in 
besonderen Fällen 
(1) – (2) ... 
 

§ 103. Außer ordentliche K ündigung 
und Versetzung in besonderen Fällen 
(1) - (2) ... 
 
(3) Die Versetzung der  in Absatz 1 genannten 
Personen, die zu einem Ver lust des Amtes o-
der der Wählbarkeit führen würde, bedarf 
der Zustimmung des Betriebsrats; dies gilt 
nicht, wenn der betroffene Arbeitnehmer mit 
der Versetzung einverstanden ist. Absatz 2 
gilt entsprechend mit der M aßgabe, dass das 
Arbeitsger icht die Zustimmung zu der Ver-
setzung ersetzen kann, wenn diese auch unter  
Berücksichtigung der betriebsver fassungs-
rechtlichen Stellung des betroffenen Arbeit-
nehmers aus dringenden betrieblichen Grün-
den notwendig ist. 
 

§ 104. Entfernung betr iebsstörender  
Arbeitnehmer  
Hat ein Arbeitnehmer durch gesetzwidriges 
Verhalten oder durch grobe Verletzung der in § 
75 Abs. 1 enthaltenen Grundsätze den Betriebs-
frieden wiederholt ernstlich gestört, so kann der 
Betriebsrat vom Arbeitgeber die Entlassung oder 
Versetzung verlangen. Gibt das Arbeitsgericht 
einem Antrag des Betriebsrats statt, dem Arbeit-
geber aufzugeben, die Entlassung oder Verset-
zung durchzuführen, und führt der Arbeitgeber 
die Entlassung oder Versetzung einer rechtskräf-
tigen gerichtlichen Entscheidung zuwider nicht 
durch, so ist auf Antrag des Betriebsrats vom 
Arbeitsgericht zu erkennen, dass er zur Vor-
nahme der Entlassung oder Versetzung durch 
Zwangsgeld anzuhalten sei. Das Höchstmaß des 
Zwangsgeldes beträgt für jeden Tag der Zuwi-

§ 104. Entfernung betr iebsstörender  
Arbeitnehmer  
Hat ein Arbeitnehmer durch gesetzwidriges 
Verhalten oder durch grobe Verletzung der in § 
75 Abs. 1 enthaltenen Grundsätze, insbesondere 
durch rassistische oder  fremdenfeindliche Be-
tätigungen, den Betriebsfrieden wiederholt 
ernstlich gestört, so kann der Betriebsrat vom 
Arbeitgeber die Entlassung oder Versetzung ver-
langen. Gibt das Arbeitsgericht einem Antrag 
des Betriebsrats statt, dem Arbeitgeber auf-
zugeben, die Entlassung oder Versetzung durch-
zuführen, und führt der Arbeitgeber die Entlas-
sung oder Versetzung einer rechtskräftigen ge-
richtlichen Entscheidung zuwider nicht durch, so 
ist auf Antrag des Betriebsrats vom Arbeitsge-
richt zu erkennen, dass er zur Vornahme der 
Entlassung oder Versetzung durch Zwangsgeld 
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derhandlung 500 Deutsche Mark. anzuhalten sei. Das Höchstmaß des Zwangsgel-
des beträgt für jeden Tag der Zuwiderhandlung 
500 Deutsche Mark. 
 

§ 106. Wir tschaftsausschuß 
(1) - (2) ... 
 
(3) Zu den wirtschaftlichen Angelegenheiten im 
Sinne dieser Vorschrift gehören insbesondere 
1. die wirtschaftliche und finanzielle Lage des 

Unternehmens; 
2. die Produktions- und Absatzlage; 
3. das Produktions- und Investitionsprogramm; 
4. Rationalisierungsvorhaben; 
5. Fabrikations- und Arbeitsmethoden, insbe-

sondere die Einführung neuer Arbeitsmetho-
den; 

 
6. die Einschränkung oder Stillegung von Be-

trieben oder von Betriebsteilen; 
7. die Verlegung von Betrieben oder Betriebstei-

len; 
8. der Zusammenschluss oder die Spaltung von 

Unternehmen oder Betrieben; 
9. die Änderung der Betriebsorganisation oder 

des Betriebszwecks sowie 
10. sonstige Vorgänge und Vorhaben, welche 

die Interessen der Arbeitnehmer des Unter-
nehmens wesentlich berühren können. 

§ 106. Wir tschaftsausschuß 
(1) - (2) ... 
 
(3) Zu den wirtschaftlichen Angelegenheiten im 
Sinne dieser Vorschrift gehören insbesondere 
1. die wirtschaftliche und finanzielle Lage des 

Unternehmens; 
2. die Produktions- und Absatzlage; 
3. das Produktions- und Investitionsprogramm; 
4. Rationalisierungsvorhaben; 
5. Fabrikations- und Arbeitsmethoden, insbe-

sondere die Einführung neuer Arbeitsmetho-
den; 

5a. Fragen des betrieblichen Umweltschutzes; 
6. die Einschränkung oder Stillegung von Be   

trieben oder von Betriebsteilen; 

7. die Verlegung von Betrieben oder Betriebstei-
len; 

8. der Zusammenschluss oder die Spaltung von 
Unternehmen oder Betrieben; 

9. die Änderung der Betriebsorganisation oder 
des Betriebszwecks sowie 

10. sonstige Vorgänge und Vorhaben, welche 
die Interessen der Arbeitnehmer des Unter-
nehmens wesentlich berühren können. 

 
§ 108. Sitzungen 
(1) ... 
 
(2) An den Sitzungen des Wirtschaftsausschus-
ses hat der Unternehmer oder sein Vertreter teil-
zunehmen. Er kann sachkundige Arbeitnehmer 
des Unternehmens einschließlich der in § 5 Abs. 
3 genannten Angestellten hinzuziehen. Für die 
Hinzuziehung und die Verschwiegenheitspflicht 
von Sachverständigen gilt § 80 Abs. 3 entspre-
chend. 
 
(3) – (6) ... 

§ 108. Sitzungen 
(1) ... 
 
(2) An den Sitzungen des Wirtschaftsausschus-
ses hat der Unternehmer oder sein Vertreter teil-
zunehmen. Er kann sachkundige Arbeitnehmer 
des Unternehmens einschließlich der in § 5 Abs. 
3 genannten Angestellten hinzuziehen. Für die 
Hinzuziehung und die Verschwiegenheitspflicht 
von Sachverständigen gilt § 80 Abs. 3 und 4 
entsprechend. 
 
(3) – (6) ... 
 

§ 109. Beilegung von M einungsver -
schiedenheiten 
Wird eine Auskunft über wirtschaftliche Ange-
legenheiten des Unternehmens im Sinne des § 
106 entgegen dem Verlangen des Wirt-
schaftsausschusses nicht, nicht rechtzeitig oder 
nur ungenügend erteilt und kommt hierüber zwi-
schen Unternehmer und Betriebsrat eine Eini-
gung nicht zustande, so entscheidet die Eini-

§ 109. Beilegung von M einungsver -
schiedenheiten 
Wird eine Auskunft über wirtschaftliche Ange-
legenheiten des Unternehmens im Sinne des § 
106 entgegen dem Verlangen des Wirt-
schaftsausschusses nicht, nicht rechtzeitig oder 
nur ungenügend erteilt und kommt hierüber zwi-
schen Unternehmer und Betriebsrat eine Eini-
gung nicht zustande, so entscheidet die Eini-
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gungsstelle. Der Spruch der Einigungsstelle er-
setzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und 
Betriebsrat. Die Einigungsstelle kann, wenn dies 
für ihre Entscheidung erforderlich ist, Sachver-
ständige anhören; § 80 Abs. 3 Satz 2 gilt ent-
sprechend. Hat der Betriebsrat oder der Gesamt-
betriebsrat eine anderweitige Wahrnehmung der 
Aufgaben des Wirtschaftsausschusses beschlos-
sen, so gilt Satz 1 entsprechend. 
 

gungsstelle. Der Spruch der Einigungsstelle er-
setzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und 
Betriebsrat. Die Einigungsstelle kann, wenn dies 
für ihre Entscheidung erforderlich ist, Sachver-
ständige anhören; § 80 Abs. 4 gilt entsprechend. 
Hat der Betriebsrat oder der Gesamtbetriebsrat 
eine anderweitige Wahrnehmung der Aufgaben 
des Wirtschaftsausschusses beschlossen, so gilt 
Satz 1 entsprechend. 
 

§ 111. Betr iebsänder ungen 
Der Unternehmer hat in Betrieben mit in der 
Regel mehr als zwanzig wahlberechtigten Ar-
beitnehmern den Betriebsrat über geplante Be-
triebsänderungen, die wesentliche Nachteile für 
die Belegschaft oder erhebliche Teile der Beleg-
schaft zur Folge haben können, rechtzeitig und 
umfassend zu unterrichten und die geplanten Be-
triebsänderungen mit dem Betriebsrat zu bera-
ten.  
 
 
 
 
Als Betriebsänderungen im Sinne des Satzes 1 
gelten 
1. Einschränkungen und Stillegung des ganzen 

Betriebs oder von wesentlichen Betriebstei-
len, 

2. Verlegung des ganzen Betriebs oder von we-
sentlichen Betriebsteilen, 

3. Zusammenschluß mit anderen Betrieben oder 
die Spaltung von Betrieben, 

4. grundlegende Änderungen der Betriebsorga-
nisation, des Betriebszwecks oder der Be-
triebsanlagen, 

5. Einführung grundlegend neuer Arbeitsmetho-
den und Fertigungsverfahren. 

 

§ 111. Betr iebsänder ungen 
In Unternehmen mit in der Regel mehr als 
zwanzig wahlberechtigten Arbeitnehmern hat 
der Unternehmer  den Betriebsrat über geplante 
Betriebsänderungen, die wesentliche Nachteile 
für die Belegschaft oder erhebliche Teile der Be-
legschaft zur Folge haben können, rechtzeitig 
und umfassend zu unterrichten und die geplan-
ten Betriebsänderungen mit dem Betriebsrat zu 
beraten. Der Betriebsrat kann in Unterneh-
men mit mehr als 300 Arbeitnehmern zu sei-
ner Unterstützung einen Berater hinzuziehen; 
§ 80 Abs. 4 gilt entsprechend; im Übrigen 
bleibt § 80 Abs. 3 unberührt.  
Als Betriebsänderungen im Sinne des Satzes 1 
gelten 
1. Einschränkungen und Stillegung des ganzen 

Betriebs oder von wesentlichen Betriebstei-
len, 

2. Verlegung des ganzen Betriebs oder von we-
sentlichen Betriebsteilen, 

3. Zusammenschluss mit anderen Betrieben oder 
die Spaltung von Betrieben, 

4. grundlegende Änderungen der Betriebsorga-
nisation, des Betriebszwecks oder der 
Betriebsanlagen, 

5. Einführung grundlegend neuer Arbeitsmetho-
den und Fertigungsverfahren. 

 
§ 112. Interessenausgleich über  die Be-
tr iebsänder ung, Sozialplan 
(1) – (4) ... 
 
(5) Die Einigungsstelle hat bei ihrer Entschei-
dung nach Absatz 4 sowohl die sozialen Belange 
der betroffenen Arbeitnehmer zu berücksichti-
gen als auch auf die wirtschaftliche Vertretbar-
keit ihrer Entscheidung für das Unternehmen zu 
achten. Dabei hat die Einigungsstelle sich im 
Rahmen billigen Ermessens insbesondere von 
folgenden Grundsätzen leiten zu lassen: 
1. Sie soll beim Ausgleich oder bei der Milde-

rung wirtschaftlicher nachteile, insbesondere 
durch Einkommensminderung, Wegfall von 

§ 112. Interessenausgleich über  die Be-
tr iebsänder ung, Sozialplan 
(1) - (4) ... 
 
(5) Die Einigungsstelle hat bei ihrer Entschei-
dung nach Absatz 4 sowohl die sozialen Belange 
der betroffenen Arbeitnehmer zu berücksichti-
gen als auch auf die wirtschaftliche Vertretbar-
keit ihrer Entscheidung für das Unternehmen zu 
achten. Dabei hat die Einigungsstelle sich im 
Rahmen billigen Ermessens insbesondere von 
folgenden Grundsätzen leiten zu lassen: 
1. Sie soll beim Ausgleich oder bei der Milde-

rung wirtschaftlicher nachteile, insbesondere 
durch Einkommensminderung, Wegfall von 
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Sonderleistungen oder Verlust von Anwart-
schaften auf betriebliche Altersversorgung, 
Umzugskosten oder erhöhte Fahrtkosten, 
Leistungen vorsehen, die in der Regel den 
Gegebenheiten des Einzelfalls Rechnung 
tragen. 

2. Sie hat die Aussichten der betroffenen Arbeit-
nehmer auf dem Arbeitsmarkt zu berück-
sichtigen. Sie soll Arbeitnehmer von Leis-
tungen ausschließen, die in einem zumutba-
ren Arbeitsverhältnis im selben Betrieb oder 
in einem anderen Betrieb des Unternehmens 
oder eines zum Konzern gehörenden Unter-
nehmens weiterbeschäftigt werden können 
und die Weiterbeschäftigung ablehnen; die 
mögliche Weiterbeschäftigung an einem an-
deren Ort begründet für sich allein nicht die 
Unzumutbarkeit. 

 
 
 
 
3. Sie hat bei der Bemessung des Gesamtbetra-

ges der Sozialplanleistungen darauf zu ach-
ten, dass der Fortbestand des Unternehmens 
oder die nach Durchführung der Betriebsän-
derung verbleibenden Arbeitsplätze nicht ge-
fährdet werden. 

 

Sonderleistungen oder Verlust von Anwart-
schaften auf betriebliche Altersversorgung, 
Umzugskosten oder erhöhte Fahrtkosten, 
Leistungen vorsehen, die in der Regel den 
Gegebenheiten des Einzelfalls Rechnung tra-
gen. 

2. Sie hat die Aussichten der betroffenen Arbeit-
nehmer auf dem Arbeitsmarkt zu berücksich-
tigen. Sie soll Arbeitnehmer von Leistungen 
ausschließen, die in einem zumutbaren Ar-
beitsverhältnis im selben Betrieb oder in ei-
nem anderen Betrieb des Unternehmens oder 
eines zum Konzern gehörenden Unterneh-
mens weiterbeschäftigt werden können und 
die Weiterbeschäftigung ablehnen; die mög-
liche Weiterbeschäftigung an einem anderen 
Ort begründet für sich allein nicht die Unzu-
mutbarkeit. 

2a. Sie soll insbesondere die im Dritten Buch 
des Sozialgesetzbuches vorgesehenen För-
derungsmöglichkeiten zur Vermeidung 
von Arbeitslosigkeit berücksichtigen. 

3. Sie hat bei der Bemessung des Gesamtbetra-
ges der Sozialplanleistungen darauf zu ach-
ten, dass der Fortbestand des Unternehmens 
oder die nach Durchführung der Betriebsän-
derung verbleibenden Arbeitsplätze nicht ge-
fährdet werden. 

 
§ 112a. Er zwingbarer  Sozialplan bei 
Personalabbau, Neugr ündung 
(1) Besteht eine geplante Betriebsänderung im 
Sinne des § 111 Satz 2 Nr. 1 allein in der Entlas-
sung von Arbeitnehmern, so findet § 112 Abs. 4 
und 5 nur Anwendung, wenn 
1. in Betrieben mit in der Regel mehr als 20 und 

weniger als 60 Arbeitnehmern 20 vom Hun-
dert der regelmäßig beschäftigten Arbeit-
nehmer, aber mindestens 6 Arbeitnehmer, 

2. in Betrieben mit in der Regel mindestens 60 
und weniger als 250 Arbeitnehmern 20 vom 
Hundert der regelmäßig beschäftigten Ar-
beitnehmer oder mindestens 37 Arbeitneh-
mer, 

3. in Betrieben mit in der Regel mindestens 250 
und weniger als 500 Arbeitnehmern 15 vom 
Hundert der regelmäßig beschäftigten Ar-
beitnehmer oder mindestens 60 Arbeitneh-
mer, 

4. in Betrieben mit in der Regel mindestens 500 
Arbeitnehmern 10 vom Hundert der regel-
mäßig beschäftigten Arbeitnehmer aber 
mindestens 60 Arbeitnehmer 

aus betriebsbedingten Gründen entlassen werden 
sollen. Als Entlassung gilt auch das vom Arbeit-

§ 112a. Er zwingbarer  Sozialplan bei 
Personalabbau, Neugr ündung 
(1) Besteht eine geplante Betriebsänderung im 
Sinne des § 111 Satz 3 Nr. 1 allein in der Ent-
lassung von Arbeitnehmern, so findet § 112 
Abs. 4 und 5 nur Anwendung, wenn 
1. in Betrieben mit in der Regel weniger als 60 

Arbeitnehmern 20 vom Hundert der regelmä-
ßig beschäftigten Arbeitnehmer, aber mindes-
tens 6 Arbeitnehmer, 

2. in Betrieben mit in der Regel mindestens 60 
und weniger als 250 Arbeitnehmern 20 vom 
Hundert der regelmäßig beschäftigten Ar-
beitnehmer oder mindestens 37 Arbeitneh-
mer, 

3. in Betrieben mit in der Regel mindestens 250 
und weniger als 500 Arbeitnehmern 15 vom 
Hundert der regelmäßig beschäftigten Ar-
beitnehmer oder mindestens 60 Arbeitneh-
mer, 

4. in Betrieben mit in der Regel mindestens 500 
Arbeitnehmern 10 vom Hundert der regelmä-
ßig beschäftigten Arbeitnehmer aber mindes-
tens 60 Arbeitnehmer 

aus betriebsbedingten Gründen entlassen werden 
sollen. Als Entlassung gilt auch das vom Arbeit-
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sollen. Als Entlassung gilt auch das vom Arbeit-
geber aus Gründen der Betriebsänderung veran-
lasste Ausscheiden von Arbeitnehmern auf 
Grund von Aufhebungsverträgen. 
 
(2) ... 

sollen. Als Entlassung gilt auch das vom Arbeit-
geber aus Gründen der Betriebsänderung veran-
lasste Ausscheiden von Arbeitnehmern auf 
Grund von Aufhebungsverträgen. 
 
(2) ... 
 

§ 114. Grundsätze 
(1) – (5) ... 
 
(6) Besatzungsmitglieder sind die in § 3 des 
Seemannsgesetzes genannten Personen. Leiten-
de Angestellte im Sinne des § 5 Abs. 3 dieses 
Gesetzes sind nur die Kapitäne. Die Zuordnung 
der Besatzungsmitglieder zu den Gruppen der 
Arbeiter und Angestellten bestimmt sich, abwei-
chend von den §§ 4 bis 6 des Seemannsgesetzes, 
nach § 6 dieses Gesetzes. 
 

§ 114. Grundsätze 
(1) – (5) ... 
 
(6) Besatzungsmitglieder sind die in § 3 des 
Seemannsgesetzes genannten Personen. Leiten-
de Angestellte im Sinne des § 5 Abs. 3 dieses 
Gesetzes sind nur die Kapitäne.  
 

§ 115. Bordver tretung 
(1) ... 
 
(2) Die Vorschriften über die Wahl und Zusam-
mensetzung des Betriebsrats finden mit folgen-
der Maßgabe Anwendung: 
1. ... 
3. Die Bordvertretung besteht auf Schiffen mit 

in der Regel  
5 bis 20 wahlberechtigten Besatzungsmit-
gliedern aus einer Person 
21 bis 75 wahlberechtigten Besatzungsmit-
gliedern aus drei Mitgliedern 
über 75 wahlberechtigten Besatzungsmit-
gliedern aus fünf Mitgliedern. 

4. Die Minderheitsgruppe erhält, abweichend 
von § 10 Abs. 2, in einer Bordvertretung, die 
aus mehr als einer Person besteht, bei bis zu 
75 Gruppenangehörigen mindestens einen 
Vertreter, bei mehr als 75 Gruppenangehö-
rigen mindestens zwei Vertreter. 

5. § 13 Abs. 1 und 3 findet keine Anwendung. 
Die Bordvertretung ist vor Ablauf ihrer 
Amtszeit unter den in § 13 Abs. 2 Nr. 2 bis 5 
genannten Voraussetzungen neu zu wählen. 

... 
8. Bestellt die im Amt befindliche Bordvertre-

tung nicht rechtzeitig einen Wahlvorstand 
oder besteht keine Bordvertretung, findet § 
17 Abs. 1 und 2 entsprechende Anwendung. 
Kann aus Gründen der Aufrechterhaltung 
des ordnungsgemäßen Schiffsbetriebs eine 
Bordversammlung nicht stattfinden, so kann 
der Kapitän auf Antrag von drei Wahlbe-
rechtigten den Wahlvorstand bestellen. Be-

§ 115. Bordver tretung 
(1) ... 
 
(2) Die Vorschriften über die Wahl und Zusam-
mensetzung des Betriebsrats finden mit folgen-
der Maßgabe Anwendung: 
1. ... 
3. Die Bordvertretung besteht auf Schiffen mit 

in der Regel  
5 bis 20 wahlberechtigten Besatzungsmit-
gliedern aus einer Person 
21 bis 75 wahlberechtigten Besatzungsmit-
gliedern aus drei Mitgliedern 
über 75 wahlberechtigten Besatzungsmitglie-
dern aus fünf Mitgliedern. 

4. aufgehoben 
 
 
 
 
 
5. § 13 Abs. 1 und 3 findet keine Anwendung. 

Die Bordvertretung ist vor Ablauf ihrer 
Amtszeit unter den in § 13 Abs. 2 Nr. 2 bis 5 
genannten Voraussetzungen neu zu wählen. 

... 
8. Bestellt die im Amt befindliche Bordvertre-

tung nicht rechtzeitig einen Wahlvorstand 
oder besteht keine Bordvertretung, wird der  
Wahlvorstand in einer Bordversammlung 
von der  M ehrheit der anwesenden Besat-
zungsmitglieder  gewählt; § 17 Abs. 3 gilt 
entsprechend. Kann aus Gründen der Auf-
rechterhaltung des ordnungsgemäßen 
Schiffsbetriebs eine Bordversammlung nicht 
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stellt der Kapitän den Wahlvorstand nicht, so 
ist der Seebetriebsrat berechtigt, den Wahl-
vorstand zu bestellen. Die Vorschriften über 
die Bestellung des Wahlvorstands durch das 
Arbeitsgericht bleiben unberührt. 

 
 
 
9. ... 
 
(3) Auf die Amtszeit der Bordvertretung finden 
die §§ 21 bis 25 mit der Maßgabe Anwendung, 
dass 
1. die Amtszeit ein Jahr beträgt, 
2. die Mitgliedschaft in der Bordvertretung auch 

endet, wenn das Besatzungsmitglied den 
Dienst an Bord beendet, es sei denn, dass es 
den Dienst an Bord vor Ablauf der Amtszeit 
nach Nummer 1 wieder antritt. 

 
(4) – (7) ... 

stattfinden, so kann der Kapitän auf Antrag 
von drei Wahlberechtigten den Wahlvorstand 
bestellen. Bestellt der Kapitän den Wahlvor-
stand nicht, so ist der Seebetriebsrat berech-
tigt, den Wahlvorstand zu bestellen. Die Vor-
schriften über die Bestellung des Wahlvor-
stands durch das Arbeitsgericht bleiben unbe-
rührt. 

9. ... 
 
(3) Auf die Amtszeit der Bordvertretung finden 
die §§ 21, 22 bis 25 mit der Maßgabe Anwen-
dung, dass 
1. die Amtszeit ein Jahr beträgt, 
2. die Mitgliedschaft in der Bordvertretung auch 

endet, wenn das Besatzungsmitglied den 
Dienst an Bord beendet, es sei denn, dass es 
den Dienst an Bord vor Ablauf der Amtszeit 
nach Nummer 1 wieder antritt. 

 
(4) – (7) ... 
 

§ 116. Seebetr iebsrat 
(1) ... 
 
(2) Die Vorschriften über die Wahl, Zusammen-
setzung und Amtszeit des Betriebsrats finden 
mit folgender Maßgabe Anwendung: 
1. ... 
3. Der Seebetriebsrat besteht in Seebetrieben mit 

in der Regel 
5 bis 500 wahlberechtigten Besatzungsmit-
gliedern aus einer Person 
501 bis 1000 wahlberechtigten Besatzungs-
mitgliedern aus drei Mitgliedern 
über 1000 wahlberechtigten Besatzungsmit-
gliedern aus fünf Mitgliedern. 

4. Die Minderheitsgruppe erhält, abweichend 
von § 10 Abs. 2 in einem Seebetriebsrat, der 
aus mehr als einer Person besteht, bei bis zu 
500 Gruppenangehörigen mindestens einen 
Vertreter, bei mehr als 500 Gruppenangehö-
rigen mindestens zwei Vertreter. 

5. Ein Wahlvorschlag ist gültig, wenn er im Fall 
des § 14 Abs. 6 Satz 1 erster Halbsatz und 
Satz 2 mindestens von drei wahlberechtigten 
gruppenangehörigen Besatzungsmitgliedern 
und im Fall des § 14 Abs. 7 mindestens von 
drei wahlberechtigten Besatzungsmitglie-
dern unterschrieben ist. 

6. Die in § 16 Abs. 1 Satz 1 genannte Frist wird 
auf drei Monate, die in § 16 Abs. 2 Satz 1 
genannte Frist wird auf zwei Monate verlän-
gert. 

§ 116. Seebetr iebsrat 
(1) ... 
 
(2) Die Vorschriften über die Wahl, Zusammen-
setzung und Amtszeit des Betriebsrats finden 
mit folgender Maßgabe Anwendung: 
1. ... 
3. Der Seebetriebsrat besteht in Seebetrieben mit 

in der Regel 
5 bis 400 wahlberechtigten Besatzungs-
mitgliedern aus einer Person 
401 bis 800 wahlberechtigten Besatzungs-
mitgliedern aus drei Mitgliedern 
über 800 wahlberechtigten Besatzungsmit-
gliedern aus fünf Mitgliedern. 

4. Ein Wahlvorschlag ist gültig, wenn er im 
Falle des § 14 Abs. 4 Satz 1 erster Halbsatz 
und Satz 2 mindestens von drei wahlbe-
rechtigten Besatzungsmitgliedern unter-
schrieben ist. 

 
5. § 14 a findet keine Anwendung. 
 
 
 
 
 
 
6. Die in § 16 Abs. 1 Satz 1 genannte Frist wird 

auf drei Monate, die in § 16 Abs. 2 Satz 1 
genannte Frist wird auf zwei Monate verlän-
gert. 
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7. Zu Mitgliedern des Wahlvorstands können 
auch im Landbetrieb des Seeschifffahrtsun-
ternehmens beschäftigte Arbeitnehmer be-
stellt werden. § 17 Abs. 1 und 2 findet keine 
Anwendung. Besteht in einem Seebetrieb 
kein Seebetriebsrat, so wird der Wahlvor-
stand gemeinsam vom Arbeitgeber und den 
im Seebetrieb vertretenen Gewerkschaften 
bestellt. Einigen sich Arbeitgeber und Ge-
werkschaften nicht, so bestellt ihn das Ar-
beitsgericht auf Antrag des Arbeitgebers, ei-
ner im Seebetrieb vertretenen Gewerkschaft 
oder von mindestens drei wahlberechtigten 
Besatzungsmitgliedern. § 16 Abs. 2 Satz 2 
und 3 gilt entsprechend. 

 
8. ... 
 
(3) – (6) ... 

7. Zu Mitgliedern des Wahlvorstands können 
auch im Landbetrieb des Seeschifffahrtsun-
ternehmens beschäftigte Arbeitnehmer be-
stellt werden. § 17 Abs. 2 bis 4 findet keine 
Anwendung. Besteht kein Seebetriebsrat, 
so bestellt der Gesamtbetriebsrat oder, 
falls ein solcher nicht besteht, der K on-
zernbetriebsrat den Wahlvorstand. Be-
steht weder  ein Gesamtbetriebsrat noch 
ein K onzernbetriebsrat, wird der Wahl-
vorstand gemeinsam vom Arbeitgeber und 
den im Seebetrieb vertretenen Gewerk-
schaften bestellt; gleiches gilt, wenn der 
Gesamtbetriebsrat oder der K onzernbe-
tr iebsrat die Bestellung des Wahlvorstan-
des nach Satz 3 unterlässt. 

8. ... 
 
(3) – (6) ... 
 

§ 117. Geltung für  die L uftfahr t 
(1) ... 
 
(2) Für im Flugbetrieb beschäftigte Arbeitneh-
mer von Luftfahrunternehmen kann durch Tarif-
vertrag eine Vertretung errichtet werden. Über 
die Zusammenarbeit dieser Vertretung mit den 
nach diesem Gesetz zu errichtenden Vertretun-
gen der Arbeitnehmer der Landbetriebe des 
Luftfahrtunternehmens kann der Tarifvertrag 
von diesem Gesetz abweichende Regelungen 
vorsehen; § 3 Abs. 2 ist entsprechend anzuwen-
den. 
 

§ 117. Geltung für  die L uftfahr t 
(1) ... 
 
(2) Für im Flugbetrieb beschäftigte Arbeitneh-
mer von Luftfahrunternehmen kann durch Tarif-
vertrag eine Vertretung errichtet werden. Über 
die Zusammenarbeit dieser Vertretung mit den 
nach diesem Gesetz zu errichtenden Vertretun-
gen der Arbeitnehmer der Landbetriebe des 
Luftfahrtunternehmens kann der Tarifvertrag 
von diesem Gesetz abweichende Regelungen 
vorsehen. 
 

§ 119. Straftaten gegen Betr iebsver fas-
sungsorgane und ihre M itglieder  
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder 
mit Geldstrafe wir bestraft, wer 
1. eine Wahl des Betriebsrats, der Jugend- und 

Auszubildendenvertretung, der Bordvertre-
tung, des Seebetriebsrats oder der in § 3 Abs. 
1 Nr. 1 oder 2 bezeichneten Vertretungen 
der Arbeitnehmer behindert oder durch Zu-
fügung oder Androhung von Nachteilen oder 
durch Gewährung oder Versprechen von 
Vorteilen beeinflusst, 

2. die Tätigkeit des Betriebsrats, des Gesamtbe-
triebsrats, des Konzernbetriebsrats, der Ju-
gend- und Auszubildendenvertretung, der 
Gesamt-Jugend- und Auszubildendenvertre-
tung, der Bordvertretung, des Seebetriebs-
rats, der in § 3 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 bezeich-
neten Vertretungen der Arbeitnehmer, der 
Einigungsstelle, der in § 76 Abs. 8 bezeich-

§ 119. Straftaten gegen Betr iebsver fas-
sungsorgane und ihre M itglieder  
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder 
mit Geldstrafe wir bestraft, wer 
1. eine Wahl des Betriebsrats, der Jugend- und 

Auszubildendenvertretung, der Bordvertre-
tung, des Seebetriebsrats oder der in § 3 Abs. 
1 Nr. 1 bis 3 oder  5 bezeichneten Vertretun-
gen der Arbeitnehmer behindert oder durch 
Zufügung oder Androhung von Nachteilen 
oder durch Gewährung oder Versprechen von 
Vorteilen beeinflusst, 

2. die Tätigkeit des Betriebsrats, des Gesamtbe-
triebsrats, des Konzernbetriebsrats, der Ju-
gend- und Auszubildendenvertretung, der 
Gesamt-Jugend- und Auszubildendenvertre-
tung, der  K onzern-Jugend- und Auszubil-
dendenvertretung, der Bordvertretung, des 
Seebetriebsrats, der in § 3 Abs. 1 bezeichne-
ten Vertretungen der Arbeitnehmer, der Eini-
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neten tariflichen Schlichtungsstelle, der in § 
86 bezeichneten betrieblichen Beschwerde-
stelle oder des Wirtschaftsausschusses be-
hindert oder stört oder 

3. ein Mitglied oder ein Ersatzmitglied des Be-
triebsrats, des Gesamtbetriebsrats, des Kon-
zernbetriebsrats, der Jugend- und Auszubil-
dendenvertretung, der Gesamt-Jugend- und 
Auszubildendenvertretung, der Bordvertre-
tung, des Seebetriebsrats, der in § 3 Abs. 1 
Nr. 1 oder 2 bezeichneten Vertretungen der 
Arbeitnehmer, der Einigungsstelle, der in § 
76 Abs. 8 bezeichneten Schlichtungsstelle, 
der in § 86 bezeichneten betrieblichen Be-
schwerdestelle oder des Wirtschaftsaus-
schusses um seiner Tätigkeit willen benach-
teiligt oder begünstigt. 

 
 

 
 
 
(2) Die Tat wird nur auf Antrag des Betriebsrats, 
des Gesamtbetriebsrats, des Konzernbetriebs-
rats, der Bordvertretung, des Seebetriebsrats, des 
Wahlvorstandes, des Unternehmers oder einer 
im Betrieb vertretenen Gewerkschaft verfolgt. 
 

gungsstelle, der in § 76 Abs. 8 bezeichneten 
tariflichen Schlichtungsstelle, der in § 86 be-
zeichneten betrieblichen Beschwerdestelle 
oder des Wirtschaftsausschusses behindert 
oder stört oder 

3. ein Mitglied oder ein Ersatzmitglied des Be-
triebsrats, des Gesamtbetriebsrats, des Kon-
zernbetriebsrats, der Jugend- und Auszubil-
dendenvertretung, der Gesamt-Jugend- und 
Auszubildendenvertretung, der  K onzern-
Jugend- und Auszubildendenvertretung, 
der Bordvertretung, des Seebetriebsrats, der 
in § 3 Abs. 1 bezeichneten Vertretungen der 
Arbeitnehmer, der Einigungsstelle, der in § 
76 Abs. 8 bezeichneten Schlichtungsstelle, 
der in § 86 bezeichneten betrieblichen Be-
schwerdestelle oder des Wirtschaftsausschus-
ses um seiner Tätigkeit willen oder eine 
Auskunftsperson nach § 80 Abs. 2 Satz 3 
um ihrer Tätigkeit willen benachteiligt oder 
begünstigt. 

 
(2) Die Tat wird nur auf Antrag des Betriebsrats, 
des Gesamtbetriebsrats, des Konzernbetriebs-
rats, der Bordvertretung, des Seebetriebsrats, ei-
ner der in § 3 Abs. 1 bezeichneten Vertretun-
gen der Arbeitnehmer , des Wahlvorstandes, 
des Unternehmers oder einer im Betrieb vertre-
tenen Gewerkschaft verfolgt. 
 

§ 120. Ver letzung von Geheimnissen 
(1) Wer unbefugt ein fremdes Betriebs- oder 
Geschäftsgeheimnis offenbart, das ihm in seiner 
Eigenschaft als 
1. Mitglied oder Ersatzmitglied des Betriebsrats 

oder einer der in § 79 Abs. 2 bezeichneten 
Stellen, 

2. Vertreter einer Gewerkschaft oder Arbeitge-
bervertretung, 

3. Sachverständiger, der vom Betriebsrat nach § 
80 Abs. 3 hinzugezogen oder von der Eini-
gungsstelle nach § 109 Satz 3 angehört wor-
den ist, oder 

 
 
 
 
 
4. Arbeitnehmer, der vom Betriebsrat nach § 

107 Abs. 3 Satz 3 oder vom Wirtschaftsaus-
schuss nach § 108 Abs. 2 Satz 2 hinzugezo-
gen worden ist, 

bekannt geworden und das vom Arbeitgeber 
ausdrücklich als geheimhaltungsbedürftig be-

§ 120. Ver letzung von Geheimnissen 
(1) Wer unbefugt ein fremdes Betriebs- oder 
Geschäftsgeheimnis offenbart, das ihm in seiner 
Eigenschaft als 
1. Mitglied oder Ersatzmitglied des Betriebsrats 

oder einer der in § 79 Abs. 2 bezeichneten 
Stellen, 

2. Vertreter einer Gewerkschaft oder Arbeitge-
bervertretung, 

3. Sachverständiger, der vom Betriebsrat nach § 
80 Abs. 3 hinzugezogen oder von der Eini-
gungsstelle nach § 109 Satz 3 angehört wor-
den ist, 

3a. Berater, der  vom Betriebsrat nach § 111 
Satz 2 hinzugezogen worden ist, 

3b. Auskunftsperson, die dem Betriebsrat 
nach § 80 Abs. 2 Satz 3 zur  Ver fügung ge-
stellt worden ist, oder  

4. Arbeitnehmer, der vom Betriebsrat nach § 
107 Abs. 3 Satz 3 oder vom Wirtschaftsaus-
schuss nach § 108 Abs. 2 Satz 2 hinzugezo-
gen worden ist, 

bekannt geworden und das vom Arbeitgeber 
ausdrücklich als geheimhaltungsbedürftig be-
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zeichnet worden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 
 
(2) – (5) ... 

zeichnet worden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 
 
(2) – (5) ... 
 

§ 121. Bußgeldvorschr iften 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer eine der in § 
90 Abs. 1, 2 Satz 1, § 92 Abs. 1 Satz 1, § 99 
Abs. 1, § 106 Abs. 2, § 108 Abs. 5, § 110 oder § 
111 bezeichneten Aufklärungs- oder Auskunfts-
pflichten nicht, wahrheitswidrig, unvollständig 
oder verspätet erfüllt. 
 
 
(2) ... 

§ 121. Bußgeldvorschr iften 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer eine der in § 
90 Abs. 1, 2 Satz 1, § 92 Abs. 1 Satz 1 auch in 
Verbindung mit Absatz 3, § 99 Abs. 1, § 106 
Abs. 2, § 108 Abs. 5, § 110 oder § 111 bezeich-
neten Aufklärungs- oder Auskunftspflichten 
nicht, wahrheitswidrig, unvollständig oder ver-
spätet erfüllt. 
 
(2) ... 
 

§ 125. Erstmalige Wahlen nach diesem 
Gesetz 
(1) - (2) ... 
 
(3) § 13 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Nr. 1, § 21 
Satz 1, § 26 Abs. 2 Satz 1, § 27 Abs. 1 und 2, 
die §§ 28, 38 Abs. 2, § 47 Abs. 2 Satz 3, § 51 
Abs. 2 und § 55 Abs. 1 Satz 3 sind in geänderter 
Fassung erstmalig anzuwenden, wenn Betriebs-
räte nach dem 31. Dezember 1988 gewählt wor-
den sind. 
 

§ 125. Erstmalige Wahlen nach diesem 
Gesetz 
(1) - (2) ... 
 
(3) Auf Wahlen des Betriebsrats, der Bord-
vertretung des Seebetriebsrats und der Ju-
gend- und Auszubildendenvertretung, die 
nach dem ... (Datum des Inkrafttretens des 
Gesetzes) eingeleitet werden, finden die Erste 
Verordnung zur Durchführung des Betriebs-
ver fassungsgesetzes vom 16. Januar 1972 
(BGBl. I  S. 49), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 16. Januar 1995 (BGBl. I  S. 43), 
die Zweite Verordnung zur Durchführung 
des Betriebsver fassungsgesetzes vom 24. Ok-
tober 1972 (BGBl. I  S. 2029), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 28. September 1989 
(BGBl. I  S. 1795)  und die Verordnung zur  
Durchführung der  Betriebsratswahlen bei 
den Postunternehmen vom 26. Juni 1995 
(BGBl. I  S. 871) bis zu deren Änderung ent-
sprechende Anwendung. 
 
(4) Ergänzend findet für  das vereinfachte 
Wahlver fahren nach § 14a die Erste Verord-
nung zur Durchführung des Betriebsver fas-
sungsgesetzes bis zu deren Änderung mit fol-
genden M aßgaben entsprechende Anwen-
dung: 
1. Die Frist für die Einladung zur  Wahlver-

sammlung zur Wahl des Wahlvorstandes 
gem. § 14a Abs. 1 des Gesetzes beträgt 
mindestens sieben Tage. Die Einladung 
muss Ort, Tag und Zeit der  Wahlver-
sammlung sowie den Hinweis enthalten, 
dass bis zum Ende dieser  Wahlversamm-
lung Wahlvorschläge zur  Wahl des Be-
tr iebsrats gemacht werden können (§ 14a 
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Abs. 2 des Gesetzes) 
2.  § 3 findet wie folgt Anwendung: 

 a) Im Fall des § 14a Abs. 1 des Gesetzes 
er lässt der Wahlvorstand auf der  
Wahlversammlung das Wahlaus-
schreiben. Die Einspruchsfrist nach § 3 
Abs. 2 Nr. 3 verkürzt sich auf drei Ta-
ge. Die Angabe nach § 3 Abs. 2 Nr. 4 
muss die Zahl der  M indestsitze des Ge-
schlechts in der  M inderheit (§ 15 Abs. 
2 des Gesetzes) enthalten. Die Wahl-
vorschläge sind abweichend von § 3 
Abs. 2 Nr. 7 bis zum Abschluss der  
Wahlversammlung zur Wahl des 
Wahlvorstandes bei diesem einzurei-
chen. Ergänzend zu § 3 Abs. 2 Nr. 10 
gibt der Wahlvorstand den Ort, Tag 
und Zeit der  nachträglichen Stimmab-
gabe an (§ 14a Abs. 4 des Gesetzes). 

b) Im Fall des § 14a Abs. 3 des Gesetzes er-
lässt der Wahlvorstand unverzüglich 
das Wahlausschreiben mit den unter  
Buchstabe a genannten M aßgaben zu § 
3 Abs. 2 Nr. 3, 4 und 10. Abweichend 
von  § 3 Abs. 2 Nr. 7 sind die Wahlvor-
schläge spätestens eine Woche vor der  
Wahlversammlung zur Wahl des Be-
tr iebsrats (§ 14a Abs. 3 Satz 2 des Ge-
setzes) beim Wahlvorstand einzurei-
chen. 

3. Die Einspruchsfrist des § 4 Abs. 1 verkürzt 
sich auf drei Tage.  

4. Die §§ 6 bis 8 und 10 Abs. 2 finden entspre-
chende Anwendung mit der M aßgabe, dass 
die Wahl aufgrund von Wahlvorschlägen 
er folgt. Im Fall des § 14a Abs. 1 des Geset-
zes sind die Wahlvorschläge bis zum Ab-
schluss der  Wahlversammlung zur  Wahl 
des Wahlvorstands bei diesem einzurei-
chen; im Fall des § 14a Abs. 3 des Gesetzes 
sind die Wahlvorschläge spätestens eine 
Woche vor der  Wahlversammlung zur  
Wahl des Betriebsrats (§ 14a Abs. 3 Satz 2 
des Gesetzes) beim Wahlvorstand einzu-
reichen. 

5. § 9 findet keine Anwendung. 
6. Auf das Wahlver fahren finden die §§ 21 ff. 

entsprechende Anwendung. Auf den 
Stimmzetteln sind die Bewerber in alpha-
betischer Reihenfolge unter Angabe von 
Familienname, Vorname und Art der Be-
schäftigung im Betrieb aufzuführen. 

7. § 25 Abs. 5 bis 8 findet keine Anwendung. 
8. § 26 Abs. 1 findet mit der M aßgabe An-
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wendung, dass der Wahlberechtigte sein 
Ver langen auf schrift liche Stimmabgabe 
spätestens drei Tage vor dem Tag der  
Wahlversammlung zur Wahl des Betriebs-
rats dem Wahlvorstand mitgeteilt haben 
muss. 

9. § 31 findet entsprechende Anwendung mit 
der M aßgabe, das die Wahl der Jugend- 
und Auszubildendenvertretung aufgrund 
von Wahlvorschlägen er folgt. 

 
§ 126. Ermächtigung zum Er laß von 
Wahlor dnungen 
Der Bundesminister für Arbeit und Sozialord-
nung wird ermächtigt, mit Zustimmung des 
Bundesrates Rechtsverordnungen zu erlassen zur 
Regelung der in den §§ 7 bis 20, 60 bis 63, 115 
und 116 bezeichneten Wahlen über 
1. die Vorbereitung der Wahl, insbesondere die 

Aufstellung der Wählerlisten und die Er-
rechnung der Vertreterzahl; 

2. die Frist für die Einsichtnahme in die Wäh-
lerlisten und die Erhebung von Einsprüchen 
gegen sie; 

3. die Vorschlagslisten und die Frist für ihre 
Einreichung; 

4. das Wahlausschreiben und die Fristen für 
seine Bekanntmachung; 

5. die Stimmabgabe; 
 
 
 
 
 
 
6. die Feststellung des Wahlergebnisses und 

die Fristen für seine Bekanntmachung; 
7. die Aufbewahrung der Wahlakten. 

 

§ 126. Ermächtigung zum Er laß von 
Wahlor dnungen 
Der Bundesminister für Arbeit und Sozialord-
nung wird ermächtigt, mit Zustimmung des 
Bundesrates Rechtsverordnungen zu erlassen zur 
Regelung der in den §§ 7 bis 20, 60 bis 63, 115 
und 116 bezeichneten Wahlen über 
1. die Vorbereitung der Wahl, insbesondere die 

Aufstellung der Wählerlisten und die Errech-
nung der Vertreterzahl; 

2. die Frist für die Einsichtnahme in die Wähler-
listen und die Erhebung von Einsprüchen ge-
gen sie; 

3. die Vorschlagslisten und die Frist für ihre 
Einreichung; 

4. das Wahlausschreiben und die Fristen für sei-
ne Bekanntmachung; 

5. die Stimmabgabe; 
5a. die Verteilung der  Sitze im Betriebsrat, in 

der Bordvertretung, im Seebetriebsrat so-
wie in der Jugend- und Auszubildenden-
vertretung auf die Geschlechter, auch so-
weit die Sitze nicht gemäß § 15 Abs. 2 und 
§ 62 Abs. 3 besetzt werden können. 

6. die Feststellung des Wahlergebnisses und die 
Fristen für seine Bekanntmachung; 

7. die Aufbewahrung der Wahlakten. 
 

  
Inkr afttreten (§ 14 BetrVG-ReformG) 
 
Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkün-
dung in Kraft. Für im Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens bestehende Betriebsräte gilt Artikel 1 
Nummer 8, Nummer 13 und Nummer 35 Buch-
stabe a (entspricht §§ 9, 15, 47 II BetrVG – 
Anm. d. Verf.) erst bei deren Neuwahl. 

 


